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Pastorale Schiedsgerichte der Erzdiözese Wıen
Der „kleine” Wiener Weg! innerhalb verschiedener Versuche einer Verwaltungs-
gerichtsbarkeit
Mit Wirksamkeit n 1. August 072 wurde der Frzdiözese Wien e1ine „Ordnung die
Pastoralen Schiedsgerichte der Erzdiözese Wien f (OPSG) erlassen. Damit wurde artikular-
‚echtlich 21n Weg beschritten, der in eser Form erstmals BCHANSEN wurde. Aber -  .
Ur eshalb scheint eine kurze Darstellung und Kommentierung dieser Schiedsgerichtsordnung
von Interesse se1in, sondern Vor allem, weil S1e heute einen unter vielen Wegen darstellt,
die nach dem I1 Vatikanum nblick auf Konfliktlösungen erhalb der en Ver-
waltung versucht werden.
Um die OPSG diesem größeren Zusammenhang beurteilen zu können, bietet sich wohl
folgende Darstellungsweise

Gesam:!  iche Tendenzen nach dem I1 Vatikanum nblick auf die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit,
Verwirklichungsversuche der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepubli. Deutsch-
land,
rdnung die pastoralen edsgerichte ın der Erzdiözese Wien,
Kommentar ZUrTr Schiedsgerichtsor UE ©) 9Ql Praktische Erfahrungen mıit den pastoralen Schiedsgerichten,
Konsequenzen und allgemeine Feststellungen.

1, Gesamtkirchliche Tendenzen nach o . atikanum im auf erwal-
tungsgerichtsbarkeit
Allgemeine Tendenzen
Zu wiederholten Malen haben die letzten Päpste auf die Notwendigkeit eines stärke-
en Schutzes der Persönlichkeitsrechte auch innerhalb der Kirche, und ZWAar

unabhängige Gerichte, hingewiesen. In ausführlicher Weise hat dann auch die „Pasto-
ralkonstitution über die Kirche der Welt n heute‘? über die Wiürde der mensch-
lichen Person gehandelt und sich Kapitel über die Aufgabe der Kirche  1ın der Welt
von heute ausdrücklich Formen des echtsschutzes bekannt?! Noch deutlicher
wird ese Tendenz der Erklärung über die Religionsfreiheit, 1  LA  A  v  JC  D gleich Z

Beginn heißt „D  he Würde der menschlichen Person ommft den Menschen
Zeit immer mehr Bewußtsein, und wächst die derer, die den Anspruch
erheben, Q cie enschen bei ihrem Tun ihr el  es Urteil und eine verantwortliche
Freiheit besitzen und davon Gebrauch machen sollen, nicht unter Zwang, sondern V(C
Bewußtsein der Pflicht geleitet. In gleicher We:  115e fordern s1ie e1ne rechtliche Einschrän-
kung der SÖffentlichen Gewalt, damit die Grenzen eıner ehrenhaften Freiheit der
Person und auıch der Gesellschaftsformen nicht zu umschrieben werden‘‘4. Diese
und andere Außerungen zZoOgen tact notwendig auch innerkirchlichen Bereich Konse-
quenzen nach SI  ch, die Un bald ihren ersten Anfängen sichtbar wurden.

Konkrete Verwirklichungsversuche auf gesamtkirchlicher Ebene
Mit der pos Konst. „Regimini Fcclesiae“ Vomn 8 19675 hat Paul die not-
wendigen Normen Neuorganisation der römischen Ku:  TIEe erlassen. abei

1 Diese Bezeichnung verwendete eumann in seinem Artikel Kontrolle der kirchlichen
Verwaltung? Christ ın der Gegenwart (1972), 405
G5S, 12—32.

®  ® G5,
L; Ur der menschlichen Person vgl auch oOhannes XALI., Enz. Pacem in

terri1s, 1IL. 1963: 5 (1963), 274 265} Pius XIT., Radiobotschaft, 12. 1944
(1945), 14,
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Pastorale Schiedsgerichte m der Erzdiözese Wien 
Der „kleine" Wiener Weg1 innerhalb verschiedener Versuche einer Verwaltungs­
gerichtsbarkeit 

Mit Wirksamkeit vom 1. August 1972 wurde in der Erzdiözese Wien eine „Ordnung für die 
Pastoralen Schiedsgerichte in der Erzdiözese Wien" (OPSG) erlassen. Damit wurde partikular­
rechtlich ein Weg beschritten, der in dieser Form m. E. erstmals gegangen wurde. Aber nicht 
nur deshalb scheint eine kurze Darstellung und Kommentierung dieser Schiedsgerichtsordnung 
von Interesse zu sein, sondern vor allem, weil sie heute einen unter vielen Wegen darstellt, 
die nach dem II. Vatikanum im Hinblick auf Konfliktlösungen innerhalb der kirchlichen Ver­
waltung versucht werden. 
Um die OPSG in diesem größeren Zusammenhang beurteilen zu können, bietet sich wohl 
folgende Darstellungsweise an: 
1. Gesamtkirchliche Tendenzen nach dem II. Vatikanum im Hinblick auf die Verwaltungs­

gerichtsbarkeit, 
2. Verwirklichungsversuche in der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutsch-

land, 
3. Ordnung für die pastoralen Schiedsgerichte in der Erzdiözese Wien, 
4. Kommentar zur Schiedsgerichtsordnung, 
5. Praktische Erfahrungen mit den pastoralen Schiedsgerichten, 
6. Konsequenzen und allgemeine Feststellungen. 

1. Gesamtkirc:hliche Tendenzen nach dem ß. Vatikanum im Hinblid< auf die Verwal­
tungsgerichtsbarkeit 

Allgemeine Tendenzen 

Zu wiederholten Malen haben die letzten Päpste auf die Notwendigkeit eines stärke­
ren Schutzes der Persönlichkeitsrechte auch innerhalb der Kirche, und zwar durch 
unabhängige Gerichte, hingewiesen. In ausführlicher Weise hat dann auch die „Pasto­
ralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute"2 über die Würde der mensch­
lichen Person gehandelt und sich im Kapitel über die Aufgabe der Kirche in der Welt 
von heute ausdrücklich zu neuen Formen des Rechtsschutzes bekannt3. Noch deutlicher 
wird diese Tendenz in der Erklärung über die Religionsfreiheit, wo es gleich zu 
Beginn heißt: ,,Die Würde der menschlichen Person kommt den Menschen unserer 
Zeit immer mehr zum Bewußtsein, und es wächst die Zahl derer, die den Anspruch 
erheben, daß die Menschen bei ihrem Tun ihr eigenes Urteil und eine verantwortliche 
Freiheit besitzen und davon Gebrauch machen sollen, nicht unter Zwang, sondern vom 
Bewußtsein der Pflicht geleitet. In gleicher Weise fordern sie eine rechtliche Einschrän­
kung der öffentlichen Gewalt, damit die Grenzen einer ehrenhaften Freiheit der 
Person und auch der Gesellschaftsformen nicht zu eng umschrieben werden"4• Diese 
und andere Äußerungen zogen fast notwendig auch im innerkirchlichen Bereich Konse­
quenzen nach sich, die nun bald in ihren ersten Anfängen sichtbar wurden. 

Konkrete VerwirklichungSTJersuche auf gesamtkirchlicher Ebene 

Mit der Apost. Konst. ,,Regimini Ecclesiae" vom 15. 8. 19675 hat Paul VI. die not­
wendigen Normen zur Neuorganisation der römischen Kurie erlassen. Dabei bekam 

1 Diese Bezeichnung verwendete ]. Neumann in seinem Artikel: Kontrolle der kirchlichen 
Verwaltung? in: Christ in der Gegenwart 49 (1972), 405. 

2 GS, Art. 12-32. 
s GS, Art. 41. 
4 OH, Art. 1; zur Würde der menschlichen Person vgl. auch Johannes XXIII., Enz. Pacem in 

terris, 11. 4. 1963: AAS 55 {1963), 279 265; Pius XII., Radiobotschaft, 24. 12. 1944: AAS 
37 {1945), 14. 

11 AAS 59 {1967), 885 - 928. 
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die Apostolische igna neugebildete ZwWEeiı Sektion, der die Aufgabe e11es

Verwaltungsgerichtshofes 11  - Bereich der römischen Ku:  re zukommt S5ie ı15t zuständig
Entscheidung Streitigkeiten ber kirchliche Verwaltungsmaßnahmen, der

betreffende Akt vVon e111eT Behörde der römischen Kurie erlassen und :
Verstoßes -gn Gesetz angefochten wird
Im selben wurden der Generalversammlung der Bischofssynode zehn Leitsätze
ür clie Neubearbeitung des kirchlichen Gesetzbuches Stellungnahme vorgelegt
In den Leitsätzen und 6° wurde Grundsätzliches über den Schutz der Persönlich-
keitsrechte ausgesagt, Leitsatz iber Notwendigkeit und Verfaßtheit kirchlicher
Verwaltungsgerichte gesprochen‘ Die Bischofssynode hat diesen Leitsätzen einmutig
zugestimmt und amit die Einrichtung kirchlicher Verwaltungsgerichte Schutz
der persönlichen echte 111 der Kirche gesamtkirchli gutgeheißen 1972 wurde bereits

Ordnung für das Verwaltungsverfahren ql alle Bischofskonferenzen
ZUr Begutachtung ausgesandt Dari: : einersel! Grundsätze für Ee1N€ Ordnung
der Verwaltungstätigkeit angegeben, andererseits aber auch die Gelegenheit b An-
fechtung ungerecht erscheinender Verwaltungsakte vorgesehen? Zur ech S
Verwaltungsakten wurden zZzweı Wege gEeWIESECN, nämli S TeCUrsus jerarchicus
(die Beschwerde beim chen Oberen) und TeCUTSUus ad tribunal administra-
t1vum (die Klage beim Verwaltungsgericht) Damit wollte Rom Rahmengesetz
herausgeben und die Regelung weıterer Einzelheiten spater den Bischofskonferenzen
überlassen Tatsächlich cind nun auch schon in verschiedenen Ländern Versuche mir
Gchieds- und Schlichtungsstellen gemacht worden und 1 manchen Diözesen Vorarbei-

für kirchliche Verwaltungsgerichte E ange
2. Verwirklichungsversuche der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik
Deutschland
Für den deutschen Sprachraum sind diesem Zusammenhang besonders S Ver-
suche interessant n e1INe Verwaltungsprozeßordnung der kirchlichen Provinzen
ayern und die Vorlage IET Ordnung für Schiedsstellen und Verwaltungsgerichte
der istümer in der BRD die. der gesamtdeutschen Synode behandelt wurde
Die kirchliche Verwaltungsprozeßordnung der Kirchenprovinzen ayern VPO P
Im Frühjahr 1969 beauftragte die Freisinger Bischofskonferenz S kleine Kommis-
S10 unter der e1 des Regensburger Weihbischofs Karl Flügel ZUuU prüfen, ob
Bereich der bayrischen D  l0zesen  .. Nne Schlichtungsstelle oder Verwaltungsgerichts-
barkeit eingerichtet werden kann unı sol1l1 Man entschied sich schließlich pCcn S

Schlichtungsstelle und für f ordentliche Verwaltungsgerichtsbarkeit, ür die
erster Entwurf 1970 erstellt wurde, zweıter, verbesserter 19711° Die sieht
P1in unabhängiges Gericht VOT, das VL. jedem Priester, Diakon und jeder juristischen
Person kirchlichen Rechts Geltungsgebiet dieser angerufen werden
sofern 61 der Kläger \Y einem Verwaltungsakt bayrischer katholischer Kirchen-
behörden rechtswidrig beschwert glaubt B ers Teil handelt iber den
Verwaltungsrekurs (recursus hierarchicus), e1nem zweıten ber die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (Processus administrativus) Da sich das Klagerecht auf Kleriker

Communicationes 1969), 78
Communicationes (1969),
Vgl dazu Wesemann, Ad tuenda 1Lra EeTSONAaATUMmM, in Diaconia Jus  J (FS f Flatten)
Schöningh 1973, 151
Vg dazı eumann: Kontrolle der kirchlichen Verwaltung? ist 1n der Gegen-
wart (1972), 405
Näheres dazu i1n PerRMCL 6 'F 4 (1971), 591
Zum (Ganzen: eumann
enauer Wortlaut deutsch und ateinisch i111 PerRMCL 60, &  A 1971),

die Apostolische Signatur eine neugebildete zweite Sektion, der die Aufgabe eines 
Verwaltungsgerichtshofes im Bereich der römischen Kurie zukommt. Sie ist zuständig 
für Entscheidung von Streitigkeiten über kirchliche Verwaltungsmaßnahmen, wenn der 
betreffende Akt von einer Behörde der römischen Kurie erlassen und wegen eines 
Verstoßes gegen ein Gesetz angefochten wird. 
Im selben Jahr wurden der Generalversammlung der Bischofssynode zehn Leitsätze 
für die Neubearbeitung des kirchlichen Gesetzbuches zur Stellungnahme vorgelegt. 
In den Leitsätzen 1 und 66 wurde Grundsätzliches über den Schutz der Persönlich­
keitsrechte ausgesagt, im Leitsatz 7 über Notwendigkeit und Verfaßtheit kirchlicher 
Verwaltungsgerichte gesprochen 7• Die Bischofssynode hat diesen Leitsätzen einmütig 
zugestimmt und damit die Einrichtung kirchlicher Verwaltungsgerichte zum Schutz 
der persönlichen Rechte in der Kirche gesamtkirchlich gutgeheißen. 1972 wurde bereits 
ein Entwurf einer Ordnung für das Verwaltungsverfahren an alle Bischofskonferenzen 
zur Begutachtung ausgesandt. Darin waren einerseits Grundsätze für eine Ordnung 
der Verwaltungstätigkeit angegeben, andererseits aber auch die Gelegenheit zur An­
fechtung ungerecht erscheinender Verwaltungsakte vorgesehen8• Zur Anfechtung von 
Verwaltungsakten wurden zwei Wege gewiesen, nämlich ein recursus hierarchicus 
(die Beschwerde beim kirchlichen Oberen) und ein recursus ad tribunal administra­
tivum (die Klage beim Verwaltungsgericht). Damit wollte Rom ein Rahmengesetz 
herausgeben und die Regelung weiterer Einzelheiten später den Bischofskonferenzen 
überlassen. Tatsächlich sind nun auch schon in verschiedenen Ländern Versuche mit 
Schieds- und Schlichtungsstellen gemacht worden und in manchen Diözesen Vorarbei­
ten für kirchliche Verwaltungsgerichte im Gange9• 

2. Verwirklidtungsversudte in der Verwaltungsgeridttsbarkeit in der Bundesrepublik 
Deutsmland 

Für den deutschen Sprachraum sind in diesem Zusammenhang besonders zwei Ver­
suche interessant, nämlich eine Verwaltungsprozeßordnung der kirchlichen Provinzen in 
Bayern und die Vorlage einer Ordnung für Schiedsstellen und Verwaltungsgerichte 
dir Bistümer in der BRD, die von der gesamtdeutschen Synode behandelt wurde. 

Die kirchliche Verwaltungsprozeßordnung der Kirchenprovinzen in Bayern (VPO )10 

Im Frühjahr 1969 beauftragte die Freisinger Bischofskonferenz eine kleine Kommis­
sion unter der Leitung des Regensburger Weihbischofs Karl Flügel, zu prüfen, ob im 
Bereich der bayrischen Diözesen eine Schlichtungsstelle oder eine Verwaltungsgerichts­
barkeit eingerichtet werden kann und soll11• Man entschied sich schließlich gegen eine 
Schlichtungsstelle und für eine ordentliche Verwaltungsgerichtsbarkeit, für die ein 
erster Entwurf 1970 erstellt wurde, ein zweiter, verbesserter 197112• Die VPO sieht 
ein unabhängiges Gericht vor, das von jedem Priester, Diakon und jeder juristischen 
Person kirchlichen Rechts im Geltungsgebiet dieser VPO angerufen werden kann, 
sofern sich der Kläger von einem Verwaltungsakt bayrischer katholischer Kirchen­
behörden rechtswidrig beschwert glaubt. In einem ersten Teil handelt sie über den 
Verwaltungsrekurs (recursus hierarchicus), in einem zweiten über die Verwaltungs­
gerichtsbarkeit (processus administrativus). Da sich das Klagerecht nur auf Kleriker 

° Communicationes 2 (1969), 78, 82. 
7 Communicationes 2 (1969), 83. 
8 Vgl. dazu P. Wesemann, Ad tuenda iura personarum, in: Diaconia et Ius; (FS f. H. Flatten), 

Schöningh 1973, 151 ff. 
11 Vgl. dazu ]. Neumann: Kontrolle der kirchlichen Verwaltung? in: Christ in der Gegen-

wart 49 (1972), 405. 
10 Näheres dazu in PerRMCL 60, 4 (1971), 591 ff. 
11 Zum Ganzen: ]. Neumann a. a. O. 405. 
ui Genauer Wortlaut deutsch und lateinisch in PerRMCL 60, 4 (1971), 598-641. 
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und kirchliche juristische Personen bezieht, csind alle neuen pastoralen Gremien
wıe Priesterrat, Diözesanrat, Vikariatsrat, Pfarrgemeinderat efc. ausgeschlossen. enso
bleiben die übrigen Gläubigen Hinblick auf ihre individuellen kirchlichen
unberücksichtigt. „Durch die starke Beschränkung des Klagerechtes woilte
nächst einmal überhaupt die Praktikabilität einer solchen Verwaltungsgerichtsordnung
erproben, ohne befürchten zu mussen,  a B, die Arbeit der Verwaltung mehr oder
weniger gelähmt WUT:'|  e  de”18
Die wurde 19771 dem Präfekt der Signatura Apostolica, ardinal Dino Gtaffa mit
der ] un Approbation übergeben. Tuar 1971 der aps celbst
dieses Schema dem Präsidenten der Codexreformkommission, ardinal Pericle Felici,
übergeben mit dem Aulftrag, eiıne ejıgene Kommission nach Rom einzuladen, die dieses
Schema mıit dem VO der odexreformkommissio erarbeiteten vergleichen
sollte14. Die bayrischen Vertreter bei dieser Kommission konnten ihre Vorstellungen
über die Rechtsgestalt des kirchlichen Verwaltungsgerichtes das allgemeine Schema
einbringen. Die römische Vorlage ema de procedura administrativa), wIie
S1e 1972 die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen ausgesandt wurde, entspricht
als Rahmengesetz allen wesentlichen Punkten den Erw.  gen der bayrischen
Arbeitskommission. Die Autoren der sind SOBaT der Meinung, lafd künftighin
dieses Rahmengesetz mit eringfügigen passungen auf die deutschen Verhält-
n1ıSSse adaptiert werden .  Öönne, voraussichtlich eine eigene deutsche Regelung

Kom -  rn mehr eingekommen werden müßte.
Ordnung für Schiedsstellen und Verwaltungsgerichte der Bistümer In der Bundes-
republik Deutschland KVGO)S,
Die Vorlage kam bei der Plenarsitzung der gemeinsamen Synode der Bistümer der
BRD 1973 esung und wurde mit großer Mehrheit als erhandlungs-
grundlage angenommen!®,
Die hier vorgesehene kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit gewährt Rechtsschutz
gegenüber Organen und Personen, die kirchliche Funktionen ausüben und gibt physi-
schen und juristischen Personen eın csehr weites Klagerecht, ( der Relator VC der
enarversammlung stolz betonen konnte ‚„Jedermann ich wiederhole jedermann,
der sich du:  &. das Handeln oder Nichthandeln einer Person, cdie eine kirchliche Funk-
tion ausübt, seinem Rech:  er beeinträchtigt sieht, soll klageberechtigt sein““17, Ferner
wird nach der VGO entschieden bei Meinungsverschiedenheiten zwischen kirchlichen
Gremien und 5  tern auf rag des Amtsträgers oder der Mehrheit des (iremiums.
Ausgenommen S11! Disziplinar- und Lehrstreitigkeiten, die noch einer enen Rege-
lung bedürtfen.
Der Aufbau des 1er gewlesenen Rechtsschutzweges ıst dreistufig:

Die Schiedsstelle: 5ije ist kein eigentliches ericht (weil S1e cht bindend ent-
scheidet) und besteht aus dem Vorsitzenden und Z7wWEel Beisitzern, die von den Par-
teiıen ausgewählt werden. Nach Möglichkeit sollen schon hier Konflikte bereinigt WeT-
den. Um eine sachliche und menschliche Nähe Z.UI1IL Streitort und Streitgegenstand

13 Neumann, 406.
Vgl E anzen fraub, unali administrativo in (Germania erigendo: PerRMCL
6 'g (1971), 591
enauer Wortlaut: ynode; Amtliche Mitteilungen der Gemeinsamen ynode der Bistümer
iın der 5 1972, 40—56
Vgl ZUumı anzen den Bericht des Relators Wesemann OT der 3, Vollversammlung der
gemeinsamen Synode der Bistümer der BRD, gedru  €s Tagesprotokoll (3. D . L. 1'
118—122:; ausführlicher Kommentar von Wesemann: tuenda 1ura TSONarum ; 1n
Diaconia lus, 151—170.
Tagesprotokoll, 12L.
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und kirchliche juristisdte Personen bezieht, sind z. B. alle neuen pastoralen Gremien 
wie Priesterrat, Diözesanrat, Vikariatsrat, Pfarrgemeinderat etc. ausgeschlossen. Ebenso 
bleiben die übrigen Gläubigen im Hinblick auf ihre individuellen kirchlichen Rechte 
unberücksichtigt. ,,Durch die starke Beschränkung des Klagerechtes wollte man zu­
nächst einmal überhaupt die Praktikabilität einer solchen Verwaltungsgerichtsordnung 
erproben, ohne befürchten zu müssen, daß die Arbeit der Verwaltung mehr oder 
weniger gelähmt würde"18• 

Die VPO wurde 1971 dem Präfekt der Signatura Apostolica, Kardinal Dino Staffa mit 
der Bitte um Approbation übergeben. Am 26. Februar 1971 ließ der Papst selbst 
dieses Schema dem Präsidenten der Codexreformkommission, Kardinal Pericle Felici, 
übergeben mit dem Auftrag, eine eigene Kommission nadt Rom einzuladen, die dieses 
Schema mit dem von der Codexreformkommission erarbeiteten Entwurf vergleichen 
sollte". Die bayrischen Vertreter bei dieser Kommission konnten ihre Vorstellungen 
über die Rechtsgestalt des kirchlichen Verwaltungsgerichtes in das allgemeine Schema 
einbringen. Die römische Vorlage (Schema canonum de procedura administrativa), wie 
sie 1972 an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen ausgesandt wurde, entspricht 
als Rahmengesetz in allen wesentlichen Punkten den Erwartungen der bayrischen 
Arbeitskommission. Die Autoren der VPO sind sogar der Meinung, daß künftighin 
dieses Rahmengesetz mit nur geringfügigen Anpassungen auf die deutschen Verhält­
nisse adaptiert werden könne, so daß voraussichtlich um eine eigene deutsche Regelung 
in Rom gar nicht mehr eingekommen werden müßte. 

Ordnung für Schiedsstellen und Verwaltungsgerichte der Bistümer in der Bundes­
republik Deutschland (KVG0)15• 

Die Vorlage kam bei der Plenarsitzung der gemeinsamen Synode der Bistümer in der 
BRD 1973 zur ersten Lesung und wurde mit großer Mehrheit als Verhandlungs­
grundlage angenommen16• 

Die hier vorgesehene kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit gewährt Rechtsschutz 
gegenüber Organen und Personen, die kirchliche Funktionen ausüben und gibt physi­
schen und juristischen Personen ein sehr weites Klagerecht, so daß der Relator vor der 
Plenarversammlung stolz betonen konnte: ,,Jedermann - ich wiederhole - jedermann, 
der sich durch das Handeln oder Nichthandeln einer Person, die eine kirchliche Funk­
tion ausübt, in seinem Recht beeinträchtigt sieht, soll klageberechtigt sein"11• Ferner 
wird nach der KVGO entschieden bei Meinungsverschiedenheiten zwischen kirchlichen 
Gremien und Ämtern auf Antrag des Amtsträgers oder der Mehrheit des Gremiums. 
Ausgenommen sind Disziplinar- und Lehrstreitigkeiten, die noch einer eigenen Rege­
lung bedürfen. 

Der Aufbau des hier gewiesenen Rechtsschutzweges ist dreistufig: 

1. Die Schiedsstelle: Sie ist kein eigentliches Gericht ( weil sie nicht bindend ent­
scheidet) und besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, die von den Par­
teien ausgewählt werden. Nach Möglichkeit sollen schon hier Konflikte bereinigt wer­
den. Um eine sachliche und menschlidte Nähe zum Streitort und Streitgegenstand 

ia ]. Neumann, a. a. 0. 406. 
16 Vgl. zum Ganzen H. Straub, De tribunali administrativo in Germania erigendo: PerRMCL 

60, 4 {1971), 591 ff. 
15 Genauer Wortlaut: Synode; Amtliche Mitteilungen der Gemeinsamen Synode der Bistümer 

in der BRD 5 / 1972, 39-56. 
16 Vgl. zum Ganzen den Bericht des Relators P. Wesemann vor der 3. Vollversammlung der 

gemeinsamen Synode der Bistümer in der BRD, gedrucktes Tagesprotokoll (3. - 7.1.1973), 
118-122; ausführlicher Kommentar von P. Wesemann: Ad tuenda iura personarum; in: 
Diaconia et lus, 151-170. 

17 Tagesprotokoll, 121. 
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zZzu haben, wird bei der Schiedsstelle der Regel ede egion eine eıgene Kammer
gebildet.
2. Das Verwaltungsgericht der D  107Zese:  .. Ist eıne der Parteien icht ZUT Annahme des
Voninl der Schiedsstelle vorgelegten Einigungsvorschlages bereit, dann kann die Ent-
scheidung auf dem Weg elines Urteilsspruches e1m Verwaltungsgericht der D  lO7z7zese  ..
versucht werden. Es besteht AUS dem Präsidenten und der erforderlichen Zahl von

Verwaltungsrichtern. Die Richter werden den diözesanen Leitungsgremien gewählt
uncd Vom Bischof ernannt, und auf die Amtszeit Von -  er Jahren. Der Präsident
wird V Richterkollegium seiner Mitte gewählt und Von Bischof ernannt, und
ZWar auf Vier Jahre. Das Verwaltungsgericht entscheidet Kammern, die mıit einem
Seelsorger und je einem Fachmann des kanonischen und des staatlichen Rechtes besetzt
sindl18.

Das ÖObere Verwaltungsgericht: FEs stellt die dritte Stufe bei der deutschen Bischofs-
konferenz dar. Es ist eıne Berufungsinstanz, sondern e1ıne Revisionsinstanz und prüft
ausschließlich Rechtsverletzungen bisherigen Verfahren dieses obere Ver-
waltungsgericht soll überdies wichtigen Fragen eine einheitliche Rechtsprechung
innerhalb der Bistümer der BRD ermöglicht werden.
In der VGO herrscht die almaxime ÖT, es besteht die Verpflichtung für
Schiedsstelle und ericht, Von sich 5 alles tun, wWas ZUT Wahrheitsfindung und
Ur Regelung des Streites notwendig und nützlich ist  / INan darf csich also icht mit
dem vielleicht unzureichenden und ungeschickten Vorbringen des Antragstellers be-
gnugen.
Der Relator und viele Debattenredner waren der dritten Vollversammlung der
gesamtdeutschen Synode der einung, daß mit der zweıten abschließenden
Lesung cdieser Vorlage bis zZUu jenem Zeitpunkt warten solle, das entsprechende
römische Rahmengesetz erlassen sel, „so daß dann der ZWE1TeNn Lesung NUr noch
eine Feinabstimmung der Vorlage der Synode als eines teilkirchlichen Gesetzes muıt
dem gesamtkirchlichen Rahmengesetz U erfolgen hätte‘19 Also A  w auch die
Vertreter der VGO geNaUSÖO WIe die Autoren der VPO der einung, dem römischen
Gesetzesentwurtf weitgehend entsprechen.
Zusammenfassung
Dem unvoreingenommenen Beobachter £ällt auf, sowohl die als die VCGOÖO
Von ihren Vertretern eweils als dem TOMIS  x  chen Schema entsprechend bezeichnet W  111-=-
den Nach eingehender Betrachtung beider Versuche trıitt aber doch icht
heblicher Unterschied zutage. So stellt die eın cchr einheitliches strenges Rechts-
verfahren dar mıit Verwaltungsrekurs und Verwaltungsgerichtsbarkeit, tatsächlich

dem römischen Schema entspricht. Die Besetzung der Gerichte SOWIEe die Ver-
ahrensweise gleicht den bisher üblichen kirchlichen Prozeßformen und nımmt viel
von Erfahrungen, die darıin gemacht wurden, diese Neue Verwaltungsgerichtsbarkeit
ere1ın. Die VGO hingegen ist ihren einzelnen Ctufen cehr uneinheitkch. So csteht
neben einer Schiedsstelle, die nichts mıiıt er1! Zu hat, Verwaltungsgericht,
das, wıe scheint, sich seiner Verfaßtheit mehr den staatlichen Gesetzen
Deuts  ands als herkömmlichen kirchlichen Normen. Bei der personellen
Besetzung WIL! auffällig stark die Mitwirkung Von Laien betont.
Fs verwundert, daß VOT der Synodalversammlung kein direkter Hinwe:  15  > auf den
anderen Versuch der gemacht wurde, obwohl Weihbischof Flügel einer: die
vorbereitenden beiten ZUuUr leistete, andererseits csich 22115 der Bischofs-
konferenz hinter die VGO stellte. FEine Spannung läßt 61i AUS verschiedenen Wort-

KVGO,
Tagesprotokoll, 118.
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zu haben, wird bei der Schiedsstelle in der Regel für jede Region eine eigene Kammer 
gebildet. 

2. Das Verwaltungsgericht der Diözese: Ist eine der Parteien nicht zur Annahme des 
von der Schiedsstelle vorgelegten Einigungsvorschlages bereit, dann kann die Ent­
scheidung auf dem Weg eines Urteilsspruches beim Verwaltungsgericht der Diözese 
versucht werden. Es besteht aus dem Präsidenten und der erforderlichen Zahl von 
Verwaltungsrichtern. Die Richter werden in den diözesanen Leitungsgremien gewählt 
und vom Bischof ernannt, und zwar auf die Amtszeit von acht Jahren. Der Präsident 
wird vom Richterkollegium aus seiner Mitte gewählt und vom Bischof ernannt, und 
zwar auf vier Jahre. Das Verwaltungsgericht entscheidet in Kammern, die mit einem 
Seelsorger und je einem Fachmann des kanonischen· und des staatlichen Rechtes besetzt 
sind18• 

3. Das Obere Verwaltungsgericht: Es stellt die dritte Stufe bei der deutschen Bischofs­
konferenz dar. Es ist keine Berufungsinstanz, sondern eine Revisionsinstanz und prüft 
ausschließlich Rechtsverletzungen im bisherigen Verfahren. Durch dieses obere Ver­
waltungsgericht soll überdies in wichtigen Fragen eine einheitliche Rechtsprechung 
innerhalb der Bistümer der BRD ermöglicht werden. 
In der KVGO herrscht die Offizialmaxime vor, d. h. es besteht die Verpflichtung für 
Schiedsstelle und Gericht, von sich aus alles zu tun, was zur Wahrheitsfindung und 
zur Regelung des Streites notwendig und nützlich ist; man darf sich also nicht mit 
dem vielleicht unzureichenden und ungeschickten Vorbringen des Antragstellers be­
gnügen. 
Der Relator und viele Debattenredner waren vor der dritten Vollversammlung der 
gesamtdeutschen Synode der Meinung, daß man mit der zweiten abschließenden 
Lesung dieser Vorlage bis zu jenem Zeitpunkt warten solle, da das entsprechende 
römische Rahmengesetz erlassen sei, ,,so daß dann vor der zweiten Lesung nur noch 
eine Feinabstimmung der Vorlage der Synode als eines teilkirchlichen Gesetzes mit 
dem gesamtkirchlichen Rahmengesetz zu erfolgen hätte"19• Also waren auch die 
Vertreter der KVGO genauso wie die Autoren der VPO der Meinung, dem römischen 
Gesetzesentwurf weitgehend zu entsprechen. 

Zusammenfassung 

Dem unvoreingenommenen Beobachter fällt auf, daß sowohl die VPO, als die KVGO 
von ihren Vertretern jeweils als dem römischen Schema entsprechend bezeichnet wur­
den. Nach eingehender Betrachtung beider Versuche tritt aber doch ein nicht uner­
heblicher Unterschied zutage. So stellt die VPO ein sehr einheitliches strenges Rechts­
verfahren dar mit Verwaltungsrekurs und Verwaltungsgerichtsbarkeit, was tatsächlich 
genau dem römischen Schema entspricht. Die Besetzung der Gerichte sowie die Ver­
fahrensweise gleicht den bisher üblichen kirchlichen Prozeßformen und nimmt viel 
von Erfahrungen, die darin gemacht wurden, in diese neue Verwaltungsgerichtsbarkeit 
herein. Die KVGO hingegen ist in ihren einzelnen Stufen sehr uneinheitlich. So steht 
neben einer Schiedsstelle, die nichts mit Gericht zu tun hat, ein Verwaltungsgericht, 
das, wie es scheint, sich in seiner Verfaßtheit mehr an den staatlichen Gesetzen 
Deutschlands orientiert als an herkömmlichen kirchlichen Normen. Bei der personellen 
Besetzung wird auffällig stark die Mitwirkung von Laien betont. 
Es verwundert, daß vor der Synodalversammlung kein direkter Hinweis auf den 
anderen Versuch der VPO gemacht wurde, obwohl Weihbischof Flügel einerseits die 
vorbereitenden Arbeiten zur VPO leistete, andererseits sich namens der Bischofs­
konferenz hinter die KVGO stellte. Eine Spannung läßt sich aus verschiedenen Wort-

18 KVGO, § 13. 
10 Tagesprotokoll, 118. 

247 



meldungen erschließen. Besonders der Synodale Dr. Geiger hat Kritik der VGO
geübt und Auch ihre Übereinstimmung muiıt dem römischen Rahmengesetz bezweifelt
kam einziger der Grundsatzdebatte wegen der Fülle seiner Argumente zweimal

und legte kurz darauf seine Gegenargumente sehr ausführlich der Zeit-
schrift „Communio“ *1 dar.
Es kann e tatsächlich mıit einiger pannung abgewartet werden, ob nach Inkraft-
treten des römischen Rahmengesetzes die Synodenvorlage wirkli SO leicht adaptiert
werden oder ob nicht doch der KRom noch immer deponierte Entwurf der
diesem gesamtkirchlichen Gesetz eher entsprechen wird.

K rdnung für pastoralen Schiedsgerichte in Erzdiözese jen (OPSGCG)
Entstehung

Die Wiener Diözesansynode bis hat den Ordnungen für den Pfarr-
gemeinderat (PGR)*, den pastoralen Dekanatsrat PDR)*?, den pastoralen
Vikariatsrat?4 und ür den pastoralen Diözesanrat Schiedsgerichte
Ösung von Konflikten . zwischen dem kirchlichen Ämtsträger als geistlichen Leiter
pastoraler Gremien und den entsprechenden Gremien celbst vorgesehen“®,

Schiedsgericht auf Vikariatsebene sollte wesentlichen Entscheidungen über
den Einspruch der Pfarrer geß Beschlüsse der Pfarrgemeinderäte, der anten
gegecn Beschlüsse der pastoralen Dekanatsräte SOwie iber die Rekurse von Pfarr-
gemeinderäten -CIL Beschlüsse der pastoralen Dekanatsräte zuständig sSe1in‘  27 Wei-
ters sollte eın Schiedsgericht auf di  Ozesaner  .. Ebene iber den nspru der e
geCn Beschlüsse der Vikariatsräte und über Rekurse der Dekanatsräte gegen Be-
schlüsse der Vikariatsräte entscheiden?®. Sinne der eben genannten Ordnungen
der Wiener Diözesansynode hat der Erzbischof von Wien nach Beschlußfassung durch
den pastoralen Di  Öözesanrat  . mıt Wirksamkeit VOomn Äugust 1972 die PSG erlas-
csen“?*,

Grund dieser Ordnung wurden alsbald je pastorales Schiedsgericht den
drei Territorialvikariaten errichtet, ferner eın pastorales Schiedsgericht der Erzdiözese
Wien und cschließlich ein Appellationssenat.

Zusammensetzungz
Jedes pastorale Schiedsgericht besteht AuUuS mindestens einem enat Jedem enat
gehören S ständige Mitglieder und Ersatzmitglieder A1l, die durch
bestellt werden. Zu dem fünfgliedrigen Genat sind Z7WEe] Schiedsrichter alc nicht STan-
dige Mitglieder zuzuziehen, die VOonn den beiden streitenden Parteien vorgeschlagen
werden.

@0 Tagesprotokoil, L23 ÜU.
21 Internat. kath. e1ts! „Communio“” (1973),

PGR-Ordnung, 15 ben und Wirken der Kirche VvVon Wien; Handbuch der Synode
1969—1971, Selbstverlag des Erzbischöflichen Ordinariates Wien, 1972,
PDR-Ordnung, S 31 32, Handbuch 52.
Vikariats-Ordnung, J  S 27 ; Handbuch 60 In der Erzdiözese Wien wurden mıiıt Wirksamkeit
Voaomm 1969 dre  1 Territorialvikariate gegründet, un! ZWAarTr das Vikariat Wien-Stadt, das
Vikariat Unter dem Manhartsberg und das Vikariat Unter dem Wienerwald. An der Spitze
dieser drei Vikariate cteht jeweils eın Bischofsvikar. Näheres ..  . Wiener Diözesanblatt
1969, 23,

.rn PDzR-Ordnung, S Handbuch, 67
uberdem wurde dem Priesterrat die baldige chaffung eines Schiedsgerichtes für Priester

allgemeinen aufgetragen. Handbuch, 245, Dieses Schiedsgericht ist  < bis heute
27 Vikariats-Ordnung, 3 r Handbuch, 61.

noch nich:  . gebildet worden.
® PDzR-Ordnung, 32, Han buch,

Wiener Diözesanblatt 1972, 136—140.
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meldungen erschließen. Besonders der Synodale Dr. Geiger hat Kritik an der KVGO 
geübt und auch ihre Obereinstimmung mit dem römischen Rahmengesetz bezweifelt. Er 
kam als einziger in der Grundsatzdebatte wegen der Fülle seiner Argumente zweimal 
zu Worte2° und legte kurz darauf seine Gegenargumente sehr ausführlich in der Zeit­
schrift „Communio"21 dar. 
Es kann nun tatsächlich mit einiger Spannung abgewartet werden, ob nach Inkraft­
treten des römischen Rahmengesetzes die Synodenvorlage wirklich so leicht adaptiert 
werden kann oder ob nicht doch der in Rom noch immer deponierte Entwurf der VPO 
diesem gesamtkirchlichen Gesetz eher entsprechen wird. 

3. Ordnung für die pastoralen Sdtiedsgerid:ite in der Erzdiözese Wien (OPSG) 

1. Entstehung 

Die Wiener Diözesansynode {1969 bis 1971) hat in den Ordnungen für den Pfarr­
gemeinderat (PGR)22, für den pastoralen Dekanatsrat (PDR)23, für den pastoralen 
Vikariatsrat24 und für den pastoralen Diözesanrat (PDzR)25 Schiedsgerichte zur 
Lösung von KonHikten . zwischen dem kirchlichen Amtsträger als geistlichen Leiter 
pastoraler Gremien und den entsprechenden Gremien selbst vorgesehen20• 

Ein Schiedsgericht auf Vikariatsebene sollte im wesentlichen für Entscheidungen über 
den Einspruch der Pfarrer gegen Beschlüsse der Pfarrgemeinderäte, der Dechanten 
gegen Beschlüsse der pastoralen Dekanatsräte sowie über die Rekurse von Pfarr­
gemeinderäten gegen Beschlüsse der pastoralen Dekanatsräte zuständig sein27• Wei­
ters sollte ein Schiedsgericht auf diözesaner Ebene über den Einspruch der Vikare 
gegen Beschlüsse der Vikariatsräte und über Rekurse der Dekanatsräte gegen Be­
schlüsse der Vikariatsräle entscheiden28• Im Sinne der eben genannten Ordnungen 
der Wiener Diözesansynode hat der Erzbischof von Wien nach Beschlußfassung durch 
den pastoralen Diözesanrat mit Wirksamkeit vom 1. August 1972 die OPSG erlas­
sen29. 
Auf Grund dieser Ordnung wurden alsbald je ein pastorales Schiedsgericht in den 
drei Territorialvikariaten errichtet, ferner ein pastorales Schiedsgericht der Erzdiözese 
Wien und schließlich ein Appellationssenat. 

2. Zusammensetzung 

Jedes pastorale Schiedsgericht besteht aus mindestens einem Senat. Jedem Senat 
gehören fünf ständige Mitglieder und fünf Ersatzmitglieder an, die durch Wahl 
bestellt werden. Zu dem fünfgliedrigen Senat sind zwei Schiedsrichter als nicht stän­
dige Mitglieder zuzuziehen, die von den beiden streitenden Parteien vorgeschlagen 
werden. 

!o Tagesprotokoll, 123 u. 128. 
21 Internat. kath. Zeitschrift „Communio" 3 (1973), 269--283. 
22 PGR-Ordnung, 15 c; in: Leben und Wirken der Kirche von Wien; Handbuch der Synode 

1969-1971, Selbstverlag des Erzbischöflichen Ordinariates Wien, 1972, 40. 
23 PDR-Ordnung, § 31 u. 32, Handbuch 52. 
24 Vikariats-Ordnung, § 27, Handbuch 60. In der Erzdiözese Wien wurden mit Wirksamkeit 

vom 1. 9. 1969 drei Territorialvikariate gegründet, und zwar das Vikariat Wien-Stadt, das 
Vikariat Unter dem Manhartsberg und das Vikariat Unter dem Wienerwald. An der Spitze 
dieser drei Vikariate steht jeweils ein Bischofsvikar. Näheres in: Wiener Diözesanblatt 
1969, 23. 

!II PDzR-Ordnung, § 32--40, Handbuch, 67 f. 
26 Außerdem wurde dem Priesterrat die baldige Schaffung eines Schiedsgerichtes für Priester 

im allgemeinen aufgetragen. Handbuch, 245, Nr. 867. Dieses Schiedsgericht ist bis heute 
noch nicht gebildet worden. 

17 Vikariats-Ordnung, § 32, Handbuch, 61. 
!8 PDzR-Ordnung, § 32, Handbuch, 67. 
29 Wiener Diözesanblatt 1972, 136-140. 
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Die der ständigen und der Ersatzmitglieder erfolgt durch die Mitglieder jenes
pastoralen Rates, für den das etreftende chiedsgericht errichtet wird Das passıve
Wahlrecht haben alle Personen mit pastoraler und Tel  er Erfahrung, die HÜr den
entsprechenden pastoralen Rat Shlbar sind
Die Funktionsdauer äuft mit der Periode des pastoralen Kates ab, jedoch bleiben die
Schiedsgerichte bis ZUT Konstituierung der Schiedsgerichte entscheidungsfähig.
Auch der Appellationssenat efz sich fünf ständigen und fünf Ersatzmitgliedern
en.
Zur eit Setzt sich eder der gen Senate ZWEI Priestern und drei Laien
(zwei ..  M  aänner, ein Tau aHuNEN, wobei ahezu alle Priester (mit eiıner Ausnahme)

der praktischen Seelsorge kommen und eıne spezielle Rechtserfahrung haben
Unter den Laien 1st aber edem enat mindestens eın Juristn.

Zuständigkeit
a) Die pastoralen Schiedsgerichte den Vikariaten haben taxatıve zu entscheiden über:

den Einspruch '’arrers ınen  - Beschluß des Pfarrgemeinderates,
den Rekurs des PGR Cg Mafnahmen des Pfarrers, die dieser en rechtskräf-
tige Beschlüsse des PGR hat,
den EinspruchSeıne ZU1 PGR,
den Einspruch eines Dechanten einen e5S: des PDR,
den Rekurs des PDR aßnahmen des Dechanten, cClie dieser SCH rechts-
räftige Beschlüsse des PDR getroffen at,
den Einspruch CR eıne ZUm PDR,
den Rekurs eines PGR gegHeCnNn den Beschluß des zuständigen PDR,
den Amtsverlust eines Mitgliedes e1ınes  D4 PGR,
den Amtsverlust e1ınes Mitgliedes e1nes PD  A

Neben diesen axatıv aufgezählten Zuständigkeitsbereichen k  onnen  .. dem Schieds-
gericht auf Vikariatsebene durch iözesane Vorschriften auch andere Agenden ZUBE-
wıesen werden.

Das pastorale Schiedsgericht der Erzdiözese Wien hat entscheiden über
einen Einspruch Begen ein!| ZUIN pastoralen Vikariatsrat oder PDzKR,
den Spru e1ines Bischofsvikars en einen Beschluß des pastoralen Vikariats-
ral  F
den Rekurs e1ines PDR gen einenes des pastoralen Vikariatsrates,
den Amtsverlust eines Mitgliedes des pastoralen Vikariatsrates,
den Amtsverlust e1InNes Mitgliedes des PDzR.

eitere Agenden onnen  .. durch diözesane Vorschriften zugewlesen werden.
C) Der Appellationssenat des pastoralen Schiedsgerichtes der Erzdiözese 1en ent-
cheidet über äge auf Wiederaufnahme rechtskräftig beendeter Verfahren und

diese l1eu durch.
Arbeitsweise

Die Einleitung e1nes Verfahrens erfolgt durch einen schriftlichen Antrag beim Vor-
sitzenden des zuständigen Schiedsgerichtes binnen 14 agen nach Eintritt des reig-
nlısses, das den rund den Antrag bietet.
Auf Vikariatsebene hat U1} zunächst der zuständige Bischofsvikar (oder von
chriftlich beauftragter Amtsträger) einen Schlichtungsversuch Zu unternehmen. Bleibt
dieser ohne Erfolg, hat der Vorsitzende des Senates die Parteien binnen B-  PE Tagen
aufzufordern, je e1ne Person alc Schiedsrichter namhaft zu machen bzw., W  ennn dieser
Aufforderung nicht entsprochen wird, diese selbst berufen Beim Verfahren
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Die Wahl der ständigen und der Ersatzmitglieder erfolgt durch die Mitglieder jenes 
pastoralen Rates, für den das betreffende Schiedsgericht errichtet wird. Das passive 
Wahlrecht haben alle Personen mit pastoraler und rechtlicher Erfahrung, die für den 
entsprechenden pastoralen Rat wählbar sind. 
Die Funktionsdauer läuft mit der Periode des pastoralen Rates ab, jedoch bleiben die 
Schiedsgerichte bis zur Konstituierung der neuen Schiedsgerichte entscheidungsfähig. 

• Auch der Appellationssenat setzt sich aus fünf ständigen und fünf Ersatzmitgliedern 
zusammen. 
Zur Zeit setzt sich jeder der fünfgliedrigen Senate aus zwei Priestern und drei Laien 
(zwei Männer, eine Frau) zusammen, wobei nahezu alle Priester (mit einer Ausnahme) 
aus der praktischen Seelsorge kommen und keine spezielle Rechtserfahrung haben. 
Unter den Laien ist aber in jedem Senat mindestens ein Jurist vertreten. 

3. Zuständigkeit 

a) Die pastoralen Schiedsgerichte in den Vikariaten haben taxative zu entscheiden über: 
- den Einspruch eines Pfarrers gegen einen Beschluß des Pfarrgemeinderates, 
- den Rekurs des PGR gegen Maßnahmen des Pfarrers, die dieser gegen rechtskräf-

tige Beschlüsse des PGR getroffen hat, 
- den Einspruch gegen eine Wahl zum PGR, 
- den Einspruch eines Dechanten gegen einen Beschluß des PDR, 
- den Rekurs des PDR gegen Maßnahmen des Dechanten, die dieser gegen rechts-

kräftige Beschlüsse des PDR getroffen hat, 
- den Einspruch gegen eine Wahl zum PDR, 
- den Rekurs eines PGR gegen den Beschluß des zuständigen PDR, 
- den Amtsverlust eines Mitgliedes eines PGR, 
- den Amtsverlust eines Mitgliedes eines PDR. 
Neben diesen taxativ aufgezählten Zuständigkeitsbereichen können dem Schieds­
gericht auf Vikariatsebene durch diözesane Vorschriften auch andere Agenden zuge­
wiesen werden. 

b) Das pastorale Schiedsgericht der Erzdiözese Wien hat zu entscheiden über: 

- einen Einspruch gegen eine Wahl zum pastoralen Vikariatsrat oder PDzR, 
- den Einspruch eines Bischofsvikars gegen einen Beschluß des pastoralen Vikariats-

rates, 
- den Rekurs eines PDR gegen einen Beschluß des pastoralen Vikariatsrates, 
- den Amtsverlust eines Mitgliedes des pastoralen Vikariatsrates, 
- den Amtsverlust eines Mitgliedes des PDzR. 

Weitere Agenden können durch diözesane Vorschriften zugewiesen werden. 

c) Der Appellationssenat des pastoralen Schiedsgerichtes der Erzdiözese Wien ent­
scheidet über Anträge auf Wiederaufnahme rechtskräftig beendeter Verfahren und 
führt diese neu durch. 

4. Arbeitsweise 

Die Einleitung eines Verfahrens erfolgt durch einen schriftlichen Antrag beim Vor­
sitzenden des zuständigen Schiedsgerichtes binnen 14 Tagen nach Eintritt des Ereig­
nisses, das den Grund für den Antrag bietet. 
Auf Vikariatsebene hat nun zunächst der zuständige Bischofsvikar (oder ein von ihm 
schriftlich beauftragter Amtsträger) einen Schlichtungsversuch zu unternehmen. Bleibt 
dieser ohne Erfolg, hat der Vorsitzende des Senates die Parteien binnen acht Tagen 
aufzufordern, je eine Person als Schiedsrichter namhaft zu machen bzw., wenn dieser 
Aufforderung nicht entsprochen wird, diese selbst zu berufen. Beim Verfahren selbst 
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gilt die Verhandlungsmaxime, der Vorsitzende hat alle Klärung des Sach-
verhaltes dienenden Erhebungen ıunter Mitwirkung der Parteien durchzuführen
Die tglieder der pastoralen Schiedsgerichte csind nicht Weisungen gebunden und
onnen  .. ihrer richterlichen Tätigkeit auch nich:  Pr Rechenschaft BeZOoßEN WEeTI-
den
Die Verhandlungen selbst csind grundsätzlich öffentlich. Der Vorsitzende soll zu Be-

nochmals eine gütliche Einigung der Parteien versuchen. Die Beschlüsse werden
mit einfacher Mehrheit gefaß
Die FErkenntnisse der pastoralen Schiedsgerichte der Vikariate bedürfen der Bestätigung
durch den Bischofsvikar, die des pastoralen Schiedsgerichtes der Erzdiözese der Bestäti-
gung durch den Diözesanbischof.
|n Verfahrensmängel oder beim Aufkommen neuer Beweismittel kann 21n Antrag
auf Wiederaufnahme des Verfahrens al den Appellationssenat gerichtet werden.
4, Kommentar ZUT Schiedsgerichtsordnung in der Erzdiözese Wien
Die Grundstruktur dieser Ordnung läßt erkennen, Vor allem darum geht,
mögliche Konflikte bereits auf dem chtungsweg zu bereinigen. hes WITF'  d unter-
strichen durch die Verpflichtung des Bischofsvikars, Beginn des Verfahrens eıinen
Schlichtungsversuch zı unternehmen und ebenso durch die Vorschrift, Beginn der
Verhandlung eine gütliche Einigung Zu versuchen.
Das Schiedsgericht verdient eigentlich nicht diesen Namen, da die vorlie-
gende Ordnung e1n unabhängiges richterliches Verfahren nicht vorsieht. Hes geht
daraus hervor, jedes Erkenntnis die Bestätigung des zuständigen Jurisdiktions-
agers (Bischofsvikar oder Diözesanbischof) braucht. Neumann ennt diese W:  1ener
Ordnung daher „ein Mittelding zwischen Schiedsstelle und gebundener
Ermittlungsbehörde für einen  b +tscheid des Bischofs‘30. Dies wird un deutlicher,
W D der Pfarrer neben der Möglichkeit, 51 an das Schiedsgericht
zu wenden, jederzeit auch das verbriefte Recht hat, sich direkt an den Bischof Ven-
den31 und dieser wiederum auch nichtangefochtene Beschlüsse des PGR jederzeit
aufheben?? kann Liegt 1ber die Letztentscheidung ohnehin immer beim Bischof, dann
ist das Schiedsgericht nicht mehr als eın zwischengeschaltetes Beratungsorgan, das
zumindest einigen Zuständigkeitsfällen SOgat nach Belieben übergangen werden
kann. hes 5  5 den Konflikte verstrickten Priestern das durchaus begrüßenswerte
Gefühl der tütze und Zufluchtsmöglichkeit beim Bischof geben stellt csich aber die
Frage, ob mıit der endenz des noch übereinstimmt, der wohl den Bischof
als räger der ordentlichen Gerichtsgewalt ansieht, aber dennoch, besonders schwer-
wiegenden Fällen, eher rat, den Gtreitfall Tribunal zu überlassen®3.
Durch diese eigentümliche Verquickung von Schiedsstelle und Ermittlungs- bzw. Be-
ratungsorgan ist das Schiedsgericht nach der Wiener Ordnung sicher Sul generI1s und
hat auch weltlichen Bereich keine arallele. Andererseits hat ©5 sich aber gerade
dadurch ohne viel Neuerungen und damit auch ohne Genehmigung des Stuhls im
Rahmen einer dil  OQzesanen  . Gesetzgebung verwirklichen lassen.
Was die Mitglieder der pastoralen Schiedsgerichte anlangt, wird keinerlei Unterschei-
dung zwischen Priestern und Laien gemacht*““ und als einzige zusätzliche Bedingung

eumann, 406 Vgl auch Geiger, in Communio 3 (1973), wo dasselbe Problem
noch deutlicher im Hinblick auf die Schiedsstellen der KVGO erörtert WIr

S PGR-Ordnung C) Handbuch,
Can CIC.,
PGR-Ordnung f); Handbuch,
Auch in der Vorlage zZzu gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutsch-
and „Schiedsstellen und Verwaltungsgerichtsbarkeit” wurde bewußt kein Unterschied FA >
schen Kleriker und Laien Hinblick auf die personelle Zusammensetzung gemacht. Vgl
Tagesprotokoll der Vollversammlung, 122.
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gilt die Verhandlungsmaxime, d. h. der Vorsitzende hat alle zur Klärung des Sach­
verhaltes dienenden Erhebungen unter Mitwirkung der Parteien durchzuführen. 
Die Mitglieder der pastoralen Schiedsgerichte sind nicht an Weisungen gebunden und 
können wegen ihrer richterlichen Tätigkeit auch nicht zur Rechenschaft gezogen wer­
den. 
Die Verhandlungen selbst sind grundsätzlich öffentlich. Der Vorsitzende soll zu Be­
ginn nochmals eine gütliche Einigung der Parteien versuchen. Die Beschlüsse werden 
mit einfacher Mehrheit gefaßt. 
Die Erkenntnisse der pastoralen Schiedsgerichte der Vikariate bedürfen der Bestätigung 
durch den Bischofsvikar, die des pastoralen Schiedsgerichtes der Erzdiözese der Bestäti­
gung durch den Diözesanbischof. 
Bei Verfahrensmängel oder beim Aufkommen neuer Beweismittel kann ein Antrag 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens an den Appellationssenat gerichtet werden. 

4. Kommentar zur Sdtiedsgeridttsordnung in der Erzdiözese Wien 

Die Grundstruktur dieser Ordnung läßt erkennen, daß es vor allem darum geht, 
mögliche Konflikte bereits auf dem Schlichtungsweg zu bereinigen. Dies wird unter­
strichen durch die Verpflichtung des Bischofsvikars, zu Beginn des Verfahrens einen 
Schlichtungsversuch zu unternehmen und ebenso durch die Vorschrift, zu Beginn der 
Verhandlung eine gütliche Einigung zu versuchen. 
Das Schiedsgericht selbst verdient eigentlich gar nicht diesen Namen, da die vorlie­
gende Ordnung ein unabhängiges richterliches Verfahren nicht vorsieht. Dies geht 
daraus hervor, daß jedes Erkenntnis die Bestätigung des zuständigen Jurisdiktions­
trägers (Bischofsvikar oder Diözesanbischof) braucht. Neumann nennt diese Wiener 
Ordnung daher „ein Mittelding zwischen autonomer Schiedsstelle und gebundener 
Ermittlungsbehörde für einen Entscheid des Bischofs1130• Dies wird um so deutlicher, 
wenn man bedenkt, daß der Pfarrer neben der Möglichkeit, sich an das Schiedsgericht 
zu wenden, jederzeit auch das verbriefte Recht hat, sich direkt an den Bischof zu wen­
den31 und dieser wiederum auch nichtangefochtene Beschlüsse des PGR jederzeit 
aufheben32 kann. Liegt aber die Letztentscheidung ohnehin immer beim Bischof, dann 
ist das Schiedsgericht nicht mehr als ein zwischengeschaltetes Beratungsorgan, das 
zumindest in einigen Zuständigkeitsfällen sogar nach Belieben übergangen werden 
kann. Dies mag den in Konflikte verstridcten Priestern das durchaus begrüßenswerte 
Gefühl der Stütze und ZuHuchtsmöglichkeit beim Bischof geben. Es stellt sich aber die 
Frage, ob es mit der Tendenz des CIC noch übereinstimmt, der wohl den Bischof 
als Träger der ordentlichen Gerichtsgewalt ansieht, aber dennoch, besonders in schwer­
wiegenden Fällen, ihm eher rät, den Streitfall seinem Tribunal zu überlassen33. 
Durch diese eigentümliche Verquidcung von Schiedsstelle und Ermittlungs- bzw. Be­
ratungsorgan ist das Schiedsgericht nach der Wiener Ordnung sicher sui generis und 
hat auch im weltlichen Bereich keine Parallele. Andererseits hat es sich aber gerade 
dadurch ohne viel Neuerungen und damit auch ohne Genehmigung des HI. Stuhls im 
Rahmen einer diözesanen Gesetzgebung verwirklichen lassen. 
Was die Mitglieder der pastoralen Schiedsgerichte anlangt, wird keinerlei Unterschei­
dung zwischen Priestern und Laien gemacht34 und als einzige zusätzliche Bedingung 

30 Neumann, a. a. 0. 406. Vgl. auch Geiger, in: Communio 3 (1973), 272, wo dasselbe Problem 
noch deutlicher im Hinblick auf die Schiedsstellen in der KVGO erörtert wird. 

31 PGR-Ordnung 15 c); Handbuch, 40. 
32 PGR-Ordnung 15 f); Handbuch, 40. 
33 Can. 1578 CIC. 
"Auch in der Vorlage zur gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutsch­

land „Schiedsstellen und Verwaltungsgerichtsbarkeit" wurde bewußt kein Unterschied zwi­
schen Kleriker und Laien im Hinblick auf die personelle Zusammensetzung gemacht. Vgl. 
Tagesprotokoll der 3. Vollversammlung, 122. 
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sonstigen Wählbarkeit für pastorale KRäte die „pastorale und rechtliche Erfah-
‚04  rung genann Be der tatsächlichen Zusammensetzung wurde aber, allem wabsb
die Priester bet  t, jel stärker die pastorale die kirchenrechtliche Erfahrung 115
Auge gefaßt Dies mMayX, weil etztlich umm eıne irklich richterliche Entscheidung
geht, nicht schwer W:  en. Be heiklen Streitfällen könnte sich allerdings die Not-
wendigkeit ergeben, VOor der Endentscheidung der Bischof (Bischofsvikar) noch
zusätzlich einen Experten des kanonischen Rechtes heranziehen muß
Als negativ und „der Unabhängigkeit dieser pastoralen Schiedsgerichte zweifellos
abträglich und ihrer Funktionsfähigkeit kaum dienlich“ bezeichnet Neumann die Fest-
egung, die Funktionsperiode jeweils m1F dem übergeordneten pastoralen CGiremium
endet® Dadurch scheint doch eine starke Verklammerung mit dem pastoralen Gre-
mM1um gegeben zZuUu se1n, wWwWäaäs übrigens dadurch noch erhärtet W  1r  d, den Gremien
celbst ausschließlich die der Mitglieder zusteht. Auft diözesaner Ebene könnte
1all erdings noch, da alle Beschlüsse des pastoralen Diözesanrates erst vom Bischof

Kraft gesetzt werden, von eıner bischöflichen Bestätigung der Mitglieder sprechen
Für die Vikariatsebene dies aber nicht, da dort dem Bischofsvikar bloß eın Ein-
spruchsrecht zusteht.
Schwerer wiegt aber wohl noch, bei der Beschreibung des passiven Wahlrechtesi®
die rage der Inkompatibilität nich  . berührt wurde. Es genügt nicht, einem
konkreten einen Richter als befangen auszuschließen®”, sondern müßten, wenn
Nan den Anschein richterlicher Unabhängigkeit wahren will, von vornherein alle
jene Mitglieder der Cenate ausgeschlossen sein, die jenen Gremien arbeiten, die
als streitende Parteien aufscheinen können®?.
In der OPS: ıst das mündliche Prozeßverfahren vorgesehen. Auf den ersten Blick
vereinfacht cdies das orgehen und verkürzt e5 vielleicht SOgar. äher betrachtet würde
aber das Prinzip der Schriftlichkeit, WIEe das kanonische Rech  e für seiıne Gerichts-
ordnung vorsieht®, eine rheblich solidere Grundlage für Entscheidungen und ihre
Überprüfbarkeit ergeben“®,
Die Verhandlungen ıin den Senaten der Schiedsgerichte sind grundsätzlich öffentlich
Die Erfahrung wird erst zel:  / ob diese A US dem weltlichen Prozeßrecht sich

Gegensatz zZ.u dem VOI CIC bevorzugten Prinzip des Ausschlusses der Offentlich-
keit‘! gerechtfertigt erwels: wird.
Bei der Urteilsfindung sollen die pastoralen Schiedsgerichte „die allgemeinen Normen des
Kirchenrechtes und des 11 Vatikanums, aber auch die Beschlüsse der Wiener D  10zesan-  ..
synode und cdas jeweilige Pastoralkonzept” anwenden®?, Soll 5 wirklich an rich-
+erliches Verfahren gehen, dann onnen die Richter etztlich das Recht gebun-
den sSenin. 1es5 finden 61e allgemeinen Kirchenrecht und Partikularrecht, das
auch Synodenbeschlüssen begründet sSein kann Das I1 Vatikanum allgemeinen
und das jeweilige Pastoralkonzept enthalten 1aber keineswegs gleicher We  1S@e prak-
tikable Rechtssätze eine objektive Urteilsfindung‘?,
eben al den begreiflichen Mängeln e1nes “ und ersten Versuches darf aber
doch nich!  er übersehen werden, diese Schiedsgerichte weitab Vyon allzu komplizierter
Juristerei mehr clie praktische Hilfe VOLr Augen haben Die kurze Fristsetzung und VOT

eumann dl A, 406.
OPSG, ' | (2
OPSG, S (5) Ul. (6)
Vgl dazu auch die Ausführung S Geiger, d,
(an. 1643

A0 Denselben Einwand erhebt Geiger pen die VGO Geiger, 270.
41 Can 1640,

OPSG, J (8)
Vgl dazu die grundsätzlichen Ausführungen vVon Geiger, 270
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zur sonstigen Wählbarkeit für pastorale Räte die „pastorale und rechtliche Erfah­
rung" genannt. Bei der tatsächlichen Zusammensetzung wurde aber, vor allem was 
die Priester betrifft, viel stärker die pastorale als die kirchenrechtliche Erfahrung ins 
Auge gefaßt. Dies mag, weil es letztlich um keine wirklich richterliche Entscheidung 
geht, nicht so schwer wiegen. Bei heiklen Streitfällen könnte sich allerdings die Not­
wendigkeit ergeben, daß vor der Endentscheidung der Bischof (Bischofsvikar) noch 
zusätzlich einen Experten des kanonischen Rechtes heranziehen muß. 

Als negativ und „der Unabhängigkeit dieser pastoralen Schiedsgerichte zweifellos 
abträglich und ihrer Funktionsfähigkeit kaum dienlich" bezeichnet Neumann die Fest­
legung, daß die Funktionsperiode jeweils mit dem übergeordneten pastoralen Gremium 
endet35• Dadurch scheint doch eine starke Verklammerung mit dem pastoralen Gre­
mium gegeben zu sein, was übrigens dadurch noch erhärtet wird, daß den Gremien 
selbst ausschließlich die Wahl der Mitglieder zusteht. Auf diözesaner Ebene könnte 
man allerdings noch, da alle Beschlüsse des pastoralen Diözesanrates erst vom Bischof 
in Kraft gesetzt werden, von einer bischöflichen Bestätigung der Mitglieder sprechen. 
Für die Vikariatsebene gilt dies aber nicht, da dort dem Bischofsvikar bloß ein Ein­
spruchsrecht zusteht. 
Schwerer wiegt aber wohl noch, daß bei der Beschreibung des passiven W ahlrechtes36 

die Frage der Inkompatibilität gar nicht berührt wurde. Es genügt nicht, in einem 
konkreten Fall einen Richter als befangen auszuschließen37, sondern es müßten, wenn 
man den Anschein richterlicher Unabhängigkeit wahren will, von vornherein alle 
jene als Mitglieder der Senate ausgeschlossen sein, die in jenen Gremien arbeiten, die 
als streitende Parteien aufscheinen können38• 

In der OPSG ist das mündliche Prozeßverf ahren vorgesehen. Auf den ersten Blick 
vereinfacht dies das Vorgehen und verkürzt es vielleicht sogar. Näher betrachtet würde 
aber das Prinzip der Schriftlichkeit, wie es das kanonische Recht für seine Gerichts­
ordnung vorsieht39, eine erheblich solidere Grundlage für Entscheidungen und ihre 
Oberprüfbarkeit ergeben40• 

Die Verhandlungen in den Senaten der Schiedsgerichte sind grundsätzlich öffentlich. 
Die Erfahrung wird erst zeigen, ob diese Anleihe aus dem weltlichen Prozeßrecht sich 
im Gegensatz zu dem vom CIC bevorzugten Prinzip des Ausschlusses der öffentlich­
keit41 als gerechtfertigt erweisen wird. 
Bei der Urteilsfindung sollen die pastoralen Schiedsgerichte „die allgemeinen Normen des 
Kirchenrechtes und des II. Vatikanums, aber auch die Beschlüsse der Wiener Diözesan­
synode und das jeweilige Pastoralkonzept" anwenden42• Soll es wirklich um ein rich­
terliches Verfahren gehen, dann können die Richter letztlich nur an das Recht gebun­
den sein. Dies finden sie im allgemeinen Kirchenrecht und im Partikularrecht, das 
auch in Synodenbeschlüssen begründet sein kann. Das II. Vatikanum im allgemeinen 
und das jeweilige Pastoralkonzept enthalten aber keineswegs in gleicher Weise prak­
tikable Rechtssätze für eine objektive Urteilsfindung43• 

Neben all den begreiflichen Mängeln eines so neuen und ersten Versuches darf aber 
doch nicht übersehen werden, daß diese Schiedsgerichte weitab von allzu komplizierter 
Juristerei mehr die praktische Hilfe vor Augen haben. Die kurze Fristsetzung und vor 

34 Neumanna. a. O. 406. 
38 OPSG, § 3 (2). 
s1 OPSG, § 6 (5) u. (6). 
38 Vgl. dazu auch die Ausführung von Geiger, a. a. 0. 271 f. 
39 Can. 1643 CIC. 
.eo Denselben Einwand erhebt Geiger gegen die KVGO: Geiger, a. a. 0. 270. 
' 1 Can. 1640, § 1 CIC. ,z OPSG, § 10 (8). 
43 Vgl. dazu die grundsätzlichen Ausführungen von Geiger, a. a. 0. 270 f. 
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allem auch die K!  1  .  TZe des Verfahrens selbst weısen darauf hin, daß die Ordnung
tatsächlich auf die schnelle ereinigung OI Konfliktfällen abgestellt ist, die
Pastoral VOoO  m unnötigen Hemmnissen bewahren.
Der ‚„kleine“ Wiener Weg ist auch Hinblick auf den Verwaltungsapparat beschei-
den Für die kanzleimäßige Erledigung der Akten und Poststücke hat das Pastoralamt
nach der eisung des Vorsitzenden gen  / So, 1er LLUFX ehrenamtlich
gearbeitet wird und keinerlei zusätzlicher Büroapparat aufgebaut werden muß
Die posiıtıven Gesichtspunkte zusammenfassend meint Neumann chließlich „Die
Form eiınes schiedsgerichtlichen Verfahrens wahrt einerseıits die formale Entscheidungs-
kompetenz des zuständigen kirchlichen tsträgers und andererseits doch
eine korrekte und objektive Durchführung der Untersuchung und bietet SO  C die Mög-
lichkeit eiıne gerechte Entscheidung, die auch demjenigen, der csich beschwert t,
die Gewißheit verschafft, Sein Anliegen VvVon unabhängigen Schiedsleuten objektiv
gewürdigt werden konnte‘‘44.
5, Praktische Erfahrungen mıit den pastoralen Schiedsgerichten in der Erzdiözese jen

Die bisherige Tätigkeit der einzelnen Schiedsgerichte
Im Dezember 1972 hat sich das di|  Ozesane  .. Schiedsgericht, 37. 1972 das pastorale
Schiedsgericht Vikariat Unter dem Manhartsberg, ALl 16, 10 1972 das pastorale
Schiedsgericht Vikariat Wien-Stadt und °  e der Appellationssenat
konstituiert5. Während beim Appellationssenat und beim diözesanen Schiedsgericht
bisher überhaupt noch kein Verfahren eingeleitet wurde, geschah dies bei den
ralen Schiedsgerichten auf Vikariatsebene bisher viermal.
Im Vikariat nter dem Wienerwald hatte eın Pfarrer den Beschluß des PGR, einen
1Leuen Abziehapparat anzuschaffen, sein eto eingelegt. Der Bischofs  ar machte hierauf
inen  + Schlichtungsversuch, der aber scheiterte. Bevor noch das pastorale chiedsgericht die
Parteien en und mit ihnen die Erhebungen beginnen konnte, hat der Pfarrer, der bereits
über Jahre alt Wi auf die Pfarre resigniert. Im leichen Vikariat wurde einer Pfarre
nach einer nicht gene.  en Wahlordnung der PGR gewäh. Dieser PGR konnte konse-
quenterweise kei  ıne Bestätigung erhalten. Im chlichtungsversuch des schofvikars wurde
un dieses remulum zunächst als bloßes Beratungsgremium anerkannt und eine Neuwahl

später anberaumt.
Im Vikariat nter dem Manhartsberg hatte eın Pfarrer ein Pfarrgemeinderatsmitglied US
Verärgerung einer Eigenmächtigkeit kurzerhand ausgeschlossen. Das
Verfahren wurde bei  B' gerl| eingeleitet. Das ‚uungunsten des Pfarrers
a u5 und wurde vom zuständigen Bischofsvikar bestätigt. Als das Erkenntnis dem Pfarrer
zugestellt wurde, verweigerte eSsper Um des Friedens in der Pfarre willen
hat hierauf das Pfarrgemeinderatsmitglied auf SP1IN Mandat verzichtet.
Im ariat Wien-Stadt wurde vVC«c einem ebenfalls gewählten PfarrgemeinderatsmitgliedEinspruch BCHCHN die Rechtmäßigkeit der Wahl rhoben. Der zuständige Senatsvorsitzende
konnte den onfl gütlich Öösen.
Von der Möglichkeit, iber die 'axXa aufgezählten Zuständigkeiten noch weitere
Agenden durch diözesane Vorschriften den einzelnen pastoralen Schiedsgerichten ZUZU-
weisen, wurde bis heute kein Gebrauch gemacht
Zusammenfassend muß also Sagen, a bisher, mit Ausnahme ım Vikariat
Unter dem Manhartsberg, kein einziger Senat SCe1IN! Amtes gewaltet at, geschweige
denn entscheiden mufßte Wie weiıt die gegebene PSG praktikabel ist Oder der
Erfahrung nach geändert werden müßte, kann daher ZUT Zeit nicht angegeben werden.
Bis jetzt ist  - also das eingetreten, Neumann in seinem schon Öfter zıtierten Artikel
etwas ironisch vorausgesagt hat4® und Was auch Geiger allgemein für die

Neumann, . 406.
45 Die Mitglieder des pastoralen Schiedsgerichtes Vikariat Unter dem Wienerwald wurden

AMNAT ernannt, 1ne Konstituierung nat aber bis heute noch nicht stattgefunden.
„Die Schiedsstellen können eingerichtet werden und mit der Arbeit beginnen S1ie we|
ben.  s Neumann, z 406
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allem auch die Kürze des Verfahrens selbst weisen darauf hin, daß die Ordnung 
tatsächlich auf die schnelle Bereinigung von Konfliktfällen abgestellt ist, um die 
Pastoral so vor unnötigen Hemmnissen zu bewahren. 
Der „kleine" Wiener Weg ist auch im Hinblick auf den Verwaltungsapparat beschei­
den. Für die kanzleimäBige Erledigung der Akten und Poststücke hat das Pastoralamt 
nach der Weisung des Vorsitzenden zu sorgen; d. h. also, daß hier nur ehrenamtlich 
gearbeitet wird und keinerlei zusätzlicher Büroapparat aufgebaut werden muß. 
Die positiven Gesichtspunkte zusammenfassend meint Neumann schließlich: ,,Die 
Form eines schiedsgerichtlichen Verfahrens wahrt einerseits die formale Entscheidungs­
kompetenz des zuständigen kirchlichen Amtsträgers und sorgt andererseits doch für 
eine korrekte und objektive Durchführung der Untersuchung und bietet so die Mög­
lichkeit für eine gerechte Entscheidung, die auch demjenigen, der sich beschwert fühlt, 
die Gewißheit verschafft, daß sein Anliegen von unabhängigen Schiedsleuten objektiv 
gewürdigt werden konnte"44• 

5. Praktisdte Erfahrungen mit den pastoralen Sdüedsgeridtten in der Erzdiözese Wien 

1. Die bisherige Tätigkeit der einzelnen Schiedsgerichte 
Im Dezember 1972 hat sich das diözesane Schiedsgericht, am 31. 8. 1972 das pastorale 
Schiedsgericht im Vikariat Unter dem Manhartsberg, am 16.10.1972 das pastorale 
Schiedsgericht im Vikariat Wien-Stadt und am 27.10.1972 der Appellationssenat 
konstituiert45• Während beim Appellationssenat und beim diözesanen Schiedsgericht 
bisher überhaupt noch kein Verfahren eingeleitet wurde, geschah dies bei den pasto­
ralen Schiedsgerichten auf Vikariatsebene bisher viermal. 

Im Vikariat Unter dem Wienerwald hatte ein Pfarrer gegen den Beschluß des PGR, einen 
neuen Abziehapparat anzuschaffen, sein Veto eingelegt. Der Bischofsvikar machte hierauf 
einen Schlichtungsversuch, der aber scheiterte. Bevor noch das pastorale Schiedsgericht die 
Parteien laden und mit ihnen die Erhebungen beginnen konnte, hat der Pfarrer, der bereits 
über 80 Jahre alt war, auf die Pfarre resigniert. Im gleichen Vikariat wurde in einer Pfarre 
nach einer nicht genehmigten Wahlordnung der PGR gewählt. Dieser PGR konnte konse­
quenterweise keine Bestätigung erhalten. Im Schlichtungsversuch des Bischofvikars wurde 
nun dieses Gremium zunächst als bloßes Beratungsgremium anerkannt und eine Neuwahl 
für später anberaumt. 
Im Vikariat Unter dem Manhartsberg hatte ein Pfarrer ein Pfarrgemeinderatsmitglied aus 
Verärgerung wegen einer Eigenmächtigkeit kurzerhand aus dem PGR ausgeschlossen. Das 
Verfahren wurde beim Schiedsgericht eingeleitet. Das Urteil fiel zuungunsten des Pfarrers 
aus und wurde vom zuständigen Bischofsvikar bestätigt. Als das Erkenntnis dem Pfarrer 
zugestellt wurde, verweigerte dieser die Annahme. Um des Friedens in der Pfarre willen 
hat hierauf das Pfarrgemeinderatsmitglied auf sein Mandat verzichtet. 
Im Vikariat Wien-Stadt wurde von einem ebenfalls gewählten Pfarrgemeinderatsmitglied 
Einspruch gegen die Rechtmäßigkeit der Wahl erhoben. Der zuständige Senatsvorsitzende 
konnte den Konflikt gütlich lösen. 

Von der Möglichkeit, über die taxativ aufgezählten Zuständigkeiten noch weitere 
Agenden durch diözesane Vorschriften den einzelnen pastoralen Schiedsgerichten zuzu­
weisen, wurde bis heute kein Gebrauch gemacht. 
Zusammenfassend muß man also sagen, daß bisher, mit Ausnahme im Vikariat 
Unter dem Manhartsberg, kein einziger Senat seines Amtes gewaltet hat, geschweige 
denn entscheiden mußte. Wie weit die gegebene OPSG praktikabel ist oder was der 
Erfahrung nach geändert werden müßte, kann daher zur Zeit nicht angegeben werden. 
Bis jetzt ist also das eingetreten, was Neumann in seinem schon öfter zitierten Artikel 
etwas ironisch vorausgesagt hat46 und was auch Geiger allgemein für die neuen 

44 Neumann, a. a. 0. 406. 
45 Die Mitglieder des pastoralen Schiedsgerichtes im Vikariat Unter dem Wienerwald wurden 

zwar ernannt, eine Konstituierung hat aber bis heute noch nicht stattgefunden. 
• 8 „Die Schiedsstellen können eingerichtet werden und mit der Arbeit beginnen - so sie welche 

haben." Neumann, a. a. O. 406. 
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Verwaltungsgerichte der bisherigen Erfahrung muıit den evangelischen Verwaltungs-
gerichten 1in den vVergangenen Jahren prognostizierte*” daß diese nämli kaum 111
Aktion ZUu Teien hätten

1ne nNe Situation
Die VO  > der Wiener Diözesansynode verabschiedete und Wiener Diözesanbischof
mutf Wirksamkeit 20 Dezember 197048 raft gesetzte Pfarrgemeinderats-
ordnung hat neben vielen positiven Erfahrungen Laufe der ersten Erprobungsjahre
auch ImMmer wieder Diskussionen ausgelöst Im besonderen stand die Definition des
PGR und das Einspruchsrecht des Pfarrers ZUFX Debatte Auch die » Congr PTro Cle-
11C15 hat sich 1n diese Diskussion eingeschaltet“ invernehmen den SsStan-  ‚R
digen römischen ellen wurde ©1 Kompromißlösung hinsichtlich S Defi-

des PGR gefunden, die VO  g der Osterreichischen Bischofskonferenz April
1973 gebilligt wurde Die sich daraus ergebenden AÄAnderungen der PGR-Ordnung
der FErzdiözese Wien wurden Oktober 197350 veröffentlicht Die wesentlichste
Änderung 1  p ohl Un nich:‘  vr mehr eın Vetorecht des Pfarrers besteht, sondern

Beschlüsse des PGR Ur dann Kraft treten, venn der Pfarrer cdiesen auch
zustimmt Verweigert der Pfarrer Ses: die Zustimmung, kann der PGR
eschließen, Einspruch Zu erheben Dabei hat der PGR itglied bestimmen,

den Einspruch einzubringen und ZUu hat 50 hätte sich also nach dieser
; Situation nicht der Pfarrer )on Gtreitfall Kläger das Schiedsgericht zu
wenden, sondern der S PGR bestimmte Vertreter®! Nach Inkrafttreten der
gehend novellierten PGR-Ordnung müßte auch die PSG dementsprechend
geändert werden®?*

60 Konsequenzen und allgemeine Feststellungen
Vergleicht [ Clie dre dargestellten Versuche Verwaltungsgerichtsbarkeit 1
deutschen Sprachraum, drängt In abgesehen von juristischen Detailfragen, be-
csonders auf die Lösung folgender Probleme
Wäre cClie bessere Ösung tatsächlich Verwaltungsgericht oder blo@ Schieds-
stelle? elche Voraussetzungen sind für Mitglieder solcher Gerichte oder Schieds-
stellen verlangen? Wessen Recht soll eigentlich erster Linie geschützt werden,
das der Einzelperson oder e1nes Gremiums, und 1  vA  A  VTr coll daher Klagerecht besitzen?
Wotfür sollen schließlich Verwaltungsgerichte oder Schiedsgerichte 131 besonderen und

allgemeinen zuständig sein?
Einige gemeine Feststellungen se:en diesen Fragen hier versucht und ebenso die
gabe möglicher Konsequenzen 1es alles kann aber keineswegs den Stellenwert

durch Erfahrung oder wissenschaftlichen Analyse erhalten,
sondern bloß als Diskussionsanstoß verstanden werden

47 „Man muß einmal nüchtern überlegen, wWie groß voraussichtlich die Zahl der Streitfäile
WIT: die VOr die nNe  n Verwaltungsgerichte ebracht werden Wenn die Geschäftslast der
evangelischen Verwaltungsgerichte 111 den VErTSaNSHECNEN Jahren Anhalt für die hier
interessierende Prognose geben werden Jene Schiedsstellen, Geschäftsstellen und

salopp formuliert mangels Arbeit verstauben er Geiger, a 272
Wiener Diözesanblatt 1971L1,
Näheres Wiener Diözesanblatt l 1973, 131

50 Wiener Diözesanblatt 10 1973, 132
51 Eine Gesamtnovellierung der ung 1in der Erzdiözese Wien wurde nach Beschluß-

fassung durch den PDzR Vom Wiener Erzbischof mit Wirksamkeit vVom en  “ 1974 in Kraft
gesetzt. Neue PGO ciehe Wiener Diözesanblatt 1974, 49—57,
Es würde zunächst genügen, 7 (1) a), also das Einspruchsrecht des Pfarrers, adaptieren.
Sollten künftighin analog PGR-Ordnung auch die PDR-Ordnung U, Vikariatsrats-
ordnung geändert werden, IMu:  z  {dten auch (1) (1) adaptiert werden.
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Verwaltungsgerichte aus der bisherigen Erfahrung mit den evangelischen Verwaltungs­
gerichten in den vergangenen Jahren prognostizierte47, daß diese nämlich kaum in 
Aktion zu treten hätten. 

2. Eine neue Situation 

Die von der Wiener Diözesansynode verabschiedete und vom Wiener Diözesanbischof 
mit Wirksamkeit vom 30. Dezember 197048 in Kraft gesetzte Pfarrgemeinderats­
ordnung hat neben vielen positiven Erfahrungen im Laufe der ersten Erprobungsjahre 
auch immer wieder Diskussionen ausgelöst. Im besonderen stand die Definition des 
PGR und das Einspruchsrecht des Pfarrers zur Debatte. Auch die S. Congr. pro Cle­
ricis hat sich in diese Diskussion eingeschaltet49• Im Einvernehmen mit den zustän­
digen römischen Stellen wurde eine Kompromißlösung hinsichtlich einer neuen Defi­
nition des PGR gefunden, die von der Österreichischen Bischofskonferenz im April 
1973 gebilligt wurde. Die sich daraus ergebenden Änderungen in der PGR-Ordnung 
der Erzdiözese Wien wurden im Oktober 197350 veröffentlicht. Die wesentlichste 
Änderung war wohl, daß nun nicht mehr ein Vetorecht des Pfarrers besteht, sondern 
daß Beschlüsse des PGR nur dann in Kraft treten, wenn der Pfarrer diesen auch 
zustimmt. Verweigert der Pfarrer einem Beschluß die Zustimmung, so kann der PGR 
beschließen, Einspruch zu erheben. Dabei hat der PGR jenes Mitglied zu bestimmen, 
das den Einspruch einzubringen und zu vertreten hat. So hätte sich also nach dieser 
neuen Situation nicht der Pfarrer im Streitfall als Kläger an das Schiedsgericht zu 
wenden, sondern der vom PGR bestimmte Vertreter51• Nach Inkrafttreten der dahin­
gehend novellierten PGR-Ordnung müßte nun auch die OPSG dementsprechend 
geändert werden52• 

6. Konsequenzen und allgemeine Feststellungen 

Vergleicht man die drei dargestellten Versuche einer Verwaltungsgerichtsbarkeit im 
deutschen Sprachraum, so drängt man, abgesehen von juristischen Detailfragen, be­
sonders auf die Lösung folgender Probleme: 
Wäre die bessere Lösung tatsächlich ein Verwaltungsgericht oder bloß eine Schieds­
stelle? Welche Voraussetzungen sind für Mitglieder solcher Gerichte oder Schieds­
stellen zu verlangen? Wessen Recht soll eigentlich in erster Linie geschützt werden, 
das der Einzelperson oder eines Gremiums, und wer soll daher Klagerecht besitzen 7 
Wofür sollen schließlich Verwaltungsgerichte oder Schiedsgerichte im besonderen und 
im allgemeinen zuständig sein 7 
Einige allgemeine Feststellungen seien zu diesen Fragen hier versuc:ht und ebenso die 
Angabe möglic:her Konsequenzen. Dies alles kann aber keineswegs den Stellenwert 
einer durc:h Erfahrung fundierten Kritik oder wissensc:haftlic:hen Analyse erhalten, 
sondern bloß als Diskussionsanstoß verstanden werden. 

' 1 „Man muß einmal nüchtern überlegen, wie groß voraussichtlich die Zahl der Streitfälle sein 
wird, die vor die neuen Verwaltungsgerichte gebracht werden. Wenn die Geschäftslast der 
evangelischen Verwaltungsgerichte in den vergangenen Jahren einen Anhalt für die hier 
interessierende Prognose geben kann, werden jene Schiedsstellen, Geschäftsstellen und 
Kammern, salopp formuliert, mangels Arbeit verstauben." Geiger, a. a. 0. 272 f. 

' 8 Wiener Diözesanblatt 1. 1. 1971, 5 ff. 
' 9 Näheres dazu Wiener Diözesanblatt 1.10.1973, 131. 
110 Wiener Diözesanblatt 1. 10. 1973, 132. 
51 Eine Gesamtnovellierung der PGR-Ordnung in der Erzdiözese Wien wurde nach Beschluß­

fassung durch den PDzR vom Wiener Erzbischof mit Wirksamkeit vom 1. 4. 1974 in Kraft 
gesetzt. Neue PGO siehe Wiener Diözesanblatt 1974, 49-57. 

n Es würde zunächst genügen,§ 7 (1) a), also das Einspruchsrecht des Pfarrers, zu adaptieren. 
Sollten künftighin analog zur PGR-Ordnung auch die PDR-Ordnung u. Vikariatsrats­
ordnung geändert werden, müßten auch§ 7 (1) d) u. § 8 (1) b) adaptiert werden. 
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Falls 11l sich (l eher für Schiedsstellen entscheidet überlegen,
ob hier nich:!  rn in der Diözese genugen WU:  s  rde Man könnte — dann auch atsächlich
a  m Experten des Kirchenrechtes und der Pastoral besetzen: würde ferner durch
das Behandeln mehrerer Fälle S größere Spruchpraxis bekommen und daher in den
Einzelfällen PTraziser entscheiden können Vielleicht S so. Schiedsstelle
gleichsam als Ausschuß des Vikariatsrates oder des PDzR z EeErINeENNEN, die
Mitglieder auf ese Weise Hinblick auf alle pastoralen Planungen und Vorgänge
auf dem laufenden wären®®
Da sich nach den bisherigen Erfahrungen ohnehin me1ls: persönliches Pro-
blem des Amtsträgers handelt, könnte in viel einfacherer We:  115e Vertrauensperson

der D  10zese  .. aufgestellt werden nicht der Bischofsvikar, der durch Anordnun-
f befangen ist), die den Schlichtungsversuch vorzunehmen hätte Auch {}
e der OÖffentlichkeit ctark diskutierten Ombudsmann 1  5  Ware hier denken
Nach der heutigen Form werden die Schiedsgerichte tatsächlich bald „verstauben z

sich frustriert fühlen, und bei der nächsten Amtsperiode wird voraussichtlich
schwer bereitwillige Mitglieder Gnden
2 Wenn andererseits tatsächliches Gericht (Verwaltungsgericht oder Gchieds-
gericht) gedacht WIT! dann üßte e in erster Linie auch mıiıt kirchenrechtlichen Fach-
leuten besetzt werden Da diese NUI 11 geTIMSET Verfügung stehen und
außerdem der Arbeitsanfall ohnehin ist, Wa  c überlegen, ob diese Ge-
richtsbarkeit nicht rekt die bestehenden Diözesangerichte eingebaut werden könnte
3 Die gesamtkirchlichen Tendenzen nach dem ba  1 atikanum Hinblick auf die
Verwaltungsgerichtsbarkeit zielen zunächst auf den inzelmenschen, die Freiheit der
Person und den Schutz Rechte b In der PSG w auch 11l der VGO scheint
vielmehr das Recht der Gremien geschützt Seıin 1es könnte aber leicht dazu
führen, die Spannungen zwischen Gremien und Amtsträgern, die verschie-
denen ründen heute ohnehin bestehen, ] noch größer werden Lediglich in der

wird das Recht des Priesters besonderer We  1se geschützt ber gerade hier
sind eute die meilst: Klagen, geht doch dabei Jene Menschen, die sich en-
+iell ihrem Beruf gewidmet haben und die durch erfahrene Ungerechtigkeiten in

ganNz Lebensentscheidung, Ja SOgaTr bis hinein in ihren Glauben, erschüttert werden
können Sie Zu schützen, sicher die Aufgabe der Kirche heute, und gerade
daraufhin elen auch alle Außerungen des Oonzils und der nachfolgenden-
kirchlichen gesetzlichen Bestimmungen
n  { Die bisher Von den Schiedsgerichten ehandelten Fälle eindeutig, daß ©5
sich fast Ie n 6a  che Differenzen sondern l Spannungen, die
cönlichen Bereich liegen Gerade hier scheint aber richterliches Verfahren mıe ZUum
Ziel kommen zZu können Wenn durch menschliche altungen SO Gtreit
entsteht wird auch chterliches Urteil eıne Heilung bringen Hier mußte iNnan dem

ql der urzel begegnen hes WU:  .  rde aber eher ın den aszetisch spirituellen
Bereich führen als den juristischen Überdies fehlt letztlich Wirksammachung
einmal gefällter Urteile E wıe er geartete cheon Wie der
Fall ikariat Unter dem Manhartsberg gezeigt at, kann rechtskräftiges rteil
vVC«( betroffenen tsträger abgelehnt werden, ohne “  k daraus weitere Folgen ent-
stehen Wiederholt sich dieser werden alle künftigen rteile ad absurdum

Welche Maßnahmen hätte der Diözesanbischof aber ergreifen collen oder
ergreifen können?

Dies wid - nicht dem we: oben Gesagten, sich dieser Form 1Ur

gütliche Hlichtung oder allenfaills sorgfältige Beratung des die Entscheidung zustan-
digen Jurisdiktionsträgers handelt.
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1. Falls man sich in Hinkunft eher für Schiedsstellen entscheidet, wäre zu überlegen, 
ob hier nicht eine in der Diözese genügen würde. Man könnte sie dann auch tatsächlich 
mit Experten des Kirchenrechtes und der Pastoral besetzen; sie würde ferner durch 
das Behandeln mehrerer Fälle eine größere Spruchpraxis bekommen und daher in den 
Einzelfällen präziser entscheiden können. Vielleicht wäre eine solche Schiedsstelle 
gleichsam als Ausschuß des Vikariatsrates oder des PDzR zu ernennen, so daß die 
Mitglieder auf diese Weise im Hinblick auf alle pastoralen Planungen und Vorgänge 
auf dem laufenden wären53• 

Da es sich nach den bisherigen Erfahrungen ohnehin meist um ein persönliches Pro­
blem des Amtsträgers handelt, könnte in viel einfacherer Weise eine Vertrauensperson 
in der Diözese aufgestellt werden {nicht der Bischofsvikar, der durch seine Anordnun­
gen meist befangen ist), die den Schlichtungsversuch vorzunehmen hätte. Auch an 
einen in der Öffentlichkeit so stark diskutierten Ombudsmann wäre hier zu denken. 
Nach der heutigen Form werden die Schiedsgerichte tatsächlich bald „verstauben", 
sich frustriert fühlen, und bei der nächsten Amtsperiode wird man voraussichtlich 
schwer bereitwillige Mitglieder finden. 

2. Wenn andererseits an ein tatsächliches Gericht (Verwaltungsgericht oder Schieds­
gericht) gedacht wird, dann müßte es in erster Linie auch mit kirchenrechtlichen Fach­
leuten besetzt werden. Da diese nur in geringer Zahl zur Verfügung stehen und 
außerdem der Arbeitsanfall ohnehin minimal ist, wäre zu überlegen, ob diese Ge­
richtsbarkeit nicht direkt in die bestehenden Diözesangerichte eingebaut werden könnte. 

3. Die gesamtkirchlichen Tendenzen nach dem II. Vatikanum im Hinblick auf die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit zielen zunächst auf den Einzelmenschen, die Freiheit der 
Person und den Schutz seiner Rechte ab. In der OPSG wie auch in der KVGO scheint 
vielmehr das Recht der Gremien geschützt zu sein. Dies könnte aber leicht dazu 
führen, daß die Spannungen zwischen Gremien und Amtsträgern, die aus verschie­
denen Gründen heute ohnehin bestehen, nur noch größer werden. Lediglich in der 
VPO wird das Recht des Priesters in besonderer Weise geschützt. Aber gerade hier 
sind heute die meisten Klagen, geht es doch dabei um jene Menschen, die sich existen­
tiell ihrem Beruf gewidmet haben und die durch erfahrene Ungerechtigkeiten in ihrer 
ganzen Lebensentscheidung, ja sogar bis hinein in ihren Glauben, erschüttert werden 
können. Sie zu schützen, wäre sicher die erste Aufgabe der Kirche heute, und gerade 
daraufhin zielen auch alle Äußerungen des Konzils und der nachfolgenden gesamt­
kirchlichen gesetzlichen Bestimmungen. 

4. Die bisher von den Schiedsgerichten behandelten Fälle zeigen eindeutig, daß es 
sich fast nie um sachliche Differenzen handelt, sondern um Spannungen, die im per­
sönlichen Bereich liegen. Gerade hier scheint aber ein richterliches Verfahren nie zum 
Ziel kommen zu können. Wenn durch menschliche Fehlhaltungen ein solcher Streit 
entsteht, wird auch ein richterliches Urteil keine Heilung bringen. Hier müßte man dem 
übel an der Wurzel begegnen. Dies würde aber eher in den aszetisch spirituellen 
Bereich führen als in den juristischen. überdies fehlt letztlich zur Wirksammachung 
einmal gefällter Urteile eine wie immer geartete stra&echtliche Sanktion. Wie der eine 
Fall im Vikariat Unter dem Manhartsberg gezeigt hat, kann ein rechtskräftiges Urteil 
vom betroffenen Amtsträger abgelehnt werden, ohne daß daraus weitere Folgen ent­
stehen. Wiederholt sich dieser Fall, werden alle künftigen Urteile ad absurdum ge­
führt. Welche Maßnahmen hätte der Diözesanbischof aber ergreifen sollen oder 
ergreifen können? 

153 Dies widerspricht nicht dem weiter oben Gesagten, da es sich in dieser Form ja nur um 
gütliche Schlichtung oder allenfalls sorgfältige Beratung des für die Entscheidung zustän­
digen Jurisdiktionsträgers handelt. 
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Die geringe Zahl von Fällen, die Schlichtung anstehen, zeigt entweder,
gar kein Bedarf für solche Schlichtungsstellen besteht oder aber, ihre Zuständig-
keit eıne falsche Richtung geht 1e die Spannungen zwischen Seelsorgsklerus und
Kirchenleitung, Fferner zwischen dem Seelsorgsklerus untereinander und schließlich
zwischen Klerus und Laienmitarbeitern zeigen, + wohl genügend Fälle da,
scheinen G1©e SI! auf einer anderen Ebene abzuspielen, clie der derzeitigen Ordnung

G  er getroffen ist. ber nochmals G@e1 die rage gestellt, ob sich jene Spannungen
auch tatsächlich richterlich Osen  .. assen?

Nach der Erfahrung, die sich in diesen wenıgen Jahren machen ließ, scheint künftig
doch eher Verwaltungsgericht nach dem Muster der PGO als gunstigste Lösung,
wenngleich auch hier noch eine wesentliche er  al  ung und allem 1l
einen ENSCIL :Anschluß die bestehenden Diözesangerichte denken müßte.
T . Die gesamtkirchliche Tendenz, nich  P minder die bisher gemachten inzelversuche
verdienen großes Lob, weil cie sich ql einen orößeren chutz der Rechte des Men-
schen bemühen und ur eın Lösung SO mancher die Seelsorge hemmender Span-
NUunNngen. Gleichzeitig sind c1e aber auch Symptom den Stand der Kirche eute
Man Jaubt, manchem Unbehagen, das Se1IN! letzten urze: noch nicht gekl1
werden konnte, durch Strukturen und Verfahrensmaßnahmen beikommen zZUu
können. Würde die Zeit, die Zur Erarbeitung diffiziler Ordnungen und eines SO

komplizierten tsweges verwendet wird, besser Analyse VIl  eler anstehender
Probleme ausgenützt, dann könnten manche Krankheitssymptome der Kirche besser
diagnostiziert und vielleicht schon, bevor 61@e VOT eın richterliches Forum kommen,
geheilt werden.
Es ware  ; erfreulich,1 der „kleine  04 Wiener Weg und die Erfahrungen, die damit BEe-
macht wurden, für die künftige Entwicklung ın diesem S5inn etwas beitragen könnten.

JOHANN MESSNER

Sorge dıe alten Menschen
Das Altwerden erfährt das Kind, der reife Mensch und der Tels edeute ZU-
nächst Entwicklung und Veränderung, nIe aber bloß Abban und Verschleiß Altwerden
ist eın aAllmählicher Prozeß, der nicht auf eine bestimmte Lebensphase begrenzt ist,
dem der Mensch unterworfen ist, So wIie alles Lebendige der Natur. Er
nich  p. rückgängig machen, ohl aber beobachten, kritisch verfolgen und darauf Ein-
Aufß nehmen. Fc handelt sich dabei Uum das Ineinanderwirken verschiedener biolo-
gischer, psychologischer und soziologischer Komponenten, die e1ner eNg! bhän-
gigkeit und vielfältiger Einflußnahme zueinander stehen Auch eien ın jeder
dieser Komponenten sStan:| Veränderungen auf. Da das Alter S0 variabel ist,

auch geschichtlichen nicht für allemal definiert werden. bedarf
g erneuter uwendung und erneuten Verständnisses.
Doch n  ın beginnt das er In der Rentengesetzgebung gibt Unterschiede
je nach Land, Geschlecht, nach selbständig und unselbständig, wobei AHexible Alters-

Zwangspensionierung und Berufsausgliederung verhindern sollen}!., Gie
den Beginn des Alters G  p nach individuell verlaufenden Altersprozessen fest, 6071-
dern als abhängig überindividuellen, das unterschiedliche Leistungsvermögen des
einzelnen nicht berücksichtigenden Faktoren der erufs- und Beschäftigungsstruktur.

1 He moderne Gesellschaft, der Reihe Wissen Überblick, Freiburg 1972,
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5. Die geringe Zahl von Fällen, die zur Schlichtung anstehen, zeigt entweder, daß 
gar kein Bedarf für solche Schlichtungsstellen besteht oder aber, daß ihre Zuständig­
keit in eine falsche Richtung geht. Wie die Spannungen zwischen Seelsorgsklerus und 
Kirchenleitung, ferner zwischen dem Seelsorgsklerus untereinander und schließlich 
zwischen Klerus und Laienmitarbeitern zeigen, wären wohl genügend Fälle da, nur 
scheinen sie sich auf einer anderen Ebene abzuspielen, die in der derzeitigen Ordnung 
gar nicht getroffen ist. Aber nochmals sei die Frage gestellt, ob sich jene Spannungen 
auch tatsächlich richterlich lösen lassen 7 

6. Nach der Erfahrung, die sich in diesen wenigen Jahren machen ließ, scheint künftig 
doch eher ein Verwaltungsgericht nach dem Muster der PGO als günstigste Lösung, 
wenngleich man auch hier noch an eine wesentliche Vereinfachung und vor allem an 
einen engen Anschluß an die bestehenden Diözesangerichte denken müßte. 

7. Die gesamtkirchliche Tendenz, nicht minder die bisher gemachten Einzelversuche 
verdienen großes Lob, weil sie sich um einen größeren Schutz der Rechte des Men­
schen bemühen und um eine Lösung so mancher die Seelsorge hemmender Span­
nungen. Gleichzeitig sind sie aber auch ein Symptom für den Stand der Kirche heute. 
Man glaubt, so manchem Unbehagen, das in seiner letzten Wurzel noch nicht geklärt 
werden konnte, durch neue Strukturen und Verfahrensmaßnahmen beikommen zu 
können. Würde die Zeit, die zur Erarbeitung so diffiziler Ordnungen und eines so 
komplizierten Amtsweges verwendet wird, besser zur Analyse vieler anstehender 
Probleme ausgenützt, dann könnten manche Krankheitssymptome in der Kirche besser 
diagnostiziert und vielleicht schon, bevor sie vor ein richterliches Forum kommen, 
geheilt werden. 
Es wäre erfreulich, wenn der „kleine" Wiener Weg und die Erfahrungen, die damit ge­
macht wurden, für die künftige Entwicklung in diesem Sinn etwas beitragen könnten. 

JOHANN MESSNER 

Sorge um die alten Menschen 
Das Altwerden erfährt das Kind, der reife Mensch und der Greis. Es bedeutet zu­
nächst Entwicklung und Veränderung, nie aber bloß Abbau und Verschleiß. Altwerden 
ist ein allmählicher Prozeß, der nicht auf eine bestimmte Lebensphase begrenzt ist, 
dem der Mensch unterworfen ist, so wie alles Lebendige in der Natur. Er kann ihn 
nicht rückgängig machen, wohl aber beobachten, kritisch verfolgen und darauf Ein­
fluß nehmen. Es handelt sich dabei um das Ineinanderwirken verschiedener biolo­
gischer, psychologischer und soziologischer Komponenten, die in einer engen Abhän­
gigkeit und in vielfältiger Einflußnahme zueinander stehen. Auch treten in jeder 
dieser Komponenten ständig Veränderungen auf. Da das Alter so variabel ist, kann 
es auch im geschichtlichen Ablauf nicht ein für allemal definiert werden. Es bedarf 
stets erneuter Zuwendung und erneuten Verständnisses. 
Doch wann beginnt das Alter? In der Rentengesetzgebung gibt es große Unterschiede 
je nach Land, Geschlecht, nach selbständig und unselbständig, wobei flexible Alters­
grenzen Zwangspensionierung und Berufsausgliederung verhindern sollen1• Sie setzen 
den Beginn des Alters nicht nach individuell verlaufenden Altersprozessen fest, son­
dern als abhängig von überindividuellen, das unterschiedliche Leistungsvermögen des 
einzelnen nicht berücksichtigenden Faktoren der Berufs- und Beschäftigungsstruktur. 

1 Vgl. Die moderne Gesellschaft, in der Reihe: Wissen im Oberblick, Freiburg 1972, 371. 
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